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Verordnung
des Bundesministeriums
fur Erndhrung und Landwirtschaft

Zweite Verordnung zur Anderung der Gefliigel-Salmonellen-
Verordnung

A. Problem und Ziel

Die Salmonellose ist in Deutschland und in Europa die zweithaufigste gemeldete bakteri-
elle gastrointestinale Erkrankung beim Menschen. In Deutschland wurden im Jahr 2020
insgesamt 8.743 Salmonella-Erkrankungen (2019: 13.696) an das Robert Koch-Institut
Ubermittelt (RKI 2020). Die Salmonellose ist eine klassische Lebensmittelinfektion und
eine Zoonose, da die Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen Ubertragen wer-
den.

Vom Geflugel gewonnene Lebensmittel stehen an der Spitze der mdglichen Infektionsur-
sachen. Besonders erhéhen ungentigend gekihlte und ungentigend durchgegarte Gefli-
gelerzeugnisse das Risiko flir eine Infektion mit Salmonellen. Die in Deutschland im Rah-
men des Zoonosen-Monitorings durchgefiihrten Untersuchungen zeigen, dass die Besied-
lung von Schlachtgefligel am Schlachthof mit Salmonellen und die Salmonellen-
Kontaminationsraten von Gefllgelschlachtkérpern und frischem Gefligelfleisch in den
Jahren 2009 bis 2014 abgenommen haben, seitdem aber kein weiterer Rickgang der
Salmonellen-Nachweisrate zu verzeichnen ist.

In der Europaischen Union ist die Uberwachung und die Bekampfung der Salmonellen
und anderer Zoonoseerreger einheitlich geregelt. Ziel ist es, die Pravalenz, also den Anteil
salmonellen-positiver Geflugelherden am Gesamtgefligelbestand, bezogen auf bestimm-
te Gefligelkategorien wie zum Beispiel Zuchthihner, Masthahnchen, Legehennen sowie
Zuchtputen, und das von Salmonellen ausgehende Risiko fir die 6ffentliche Gesundheit
zu senken, wobei bestimmte Gemeinschaftsziele bei Haushihnern und Puten einzuhalten
sind.

Im Bericht der EU-Kommission GD SANTE 2015-7507 Uber ein Audit vom 13. bis 23. Ok-
tober 2015 in Deutschland zur Bewertung der Nationalen Programme zur Bekampfung
von Salmonellen, insbesondere Geflligelpopulationen (Zuchttiere, Legehennen, Mast-
hahnchen und Puten) wurden sechs Empfehlungen an Deutschland gerichtet.

Alle Empfehlungen stehen im Zusammenhang mit bestimmten Regelungen der Geflugel-
Salmonellen-Verordnung, die nach Auffassung der EU-Kommission nicht im Einklang mit
geltendem EU-Zoonosenrecht (Verordnung (EG) Nr. 2160/2003) stehen. Im Wesentlichen
beinhalten die bisherigen nationalen Regelungen, dass Salmonellenfunde von Untersu-
chungen, die vom Unternehmer im Rahmen betriebseigener Kontrollen durchgefihrt wer-
den, lediglich einen Verdacht auf eine Infektion mit Salmonellen begriinden, jedoch keinen
amtlich anerkannten Nachweis. Ferner wurde gefordert, dass vom Lebensmittelunter-
nehmer nach einem Nachweis von Salmonellen unmittelbar und ohne eine weitere amtli-
che Untersuchung MafRnahmen ergriffen werden missen. Die Verordnung (EG) Nr.
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2160/2003 zur Bekédmpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmit-
tel Ubertragbaren Zoonoseerregern sieht die Senkung der Pravalenz aller Salmonellen-
Serotypen vor, die von Belang fir die offentliche Gesundheit sind. Bei Legehennen, Mast-
hahnchen und Puten erstreckt sich das Gemeinschaftsziel beispielsweise auf die bekamp-
fungspflichtigen Serotypen Salmonella Enteritidis und Salmonella Typhimurium.

Die Anpassung des nationalen Rechts ist auch Voraussetzung daflir, dass weiterhin die
Moglichkeit besteht, eine EU-Finanzhilfe zur Umsetzung des nationalen Programms zur
Bekampfung von Salmonellen zu erhalten.

B. Losung; Nutzen
Lésung: Erlass der vorliegenden Verordnung.

Nutzen: Mit der Verordnung werden die Forderungen der Europdischen Kommission aus
dem Audit im Jahr 2015 aufgegriffen und entsprechende Anpassungen des nationalen
Rechts an das Recht der Europaischen Union vorgenommen. Aul3erdem werden Bestim-
mungen aufgenommen, die prazisieren, wie bestimmte Regelungen des EU-Rechts um-
zusetzen sind. Weiterhin werden Begriffe an das EU-Recht angepasst sowie bestimmte
Regelungen und Begriffe gestrichen, was zur Vereinfachung der Verordnung beitragt. Die
bei der Umsetzung der Verordnung moglicherweise entstehenden Kosten durch bauliche
Investitionen (Hygieneschleusen) werden durch den erzielten gesellschaftlichen Nutzen
(Erhéhung der Lebensmittelsicherheit in Bezug auf eine Infektion des Menschen mit Sal-
monellen) um ein Vielfaches kompensiert.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Bund, Lander und Gemeinden werden nicht mit Haushaltsausgaben ohne Erfullungsauf-
wand belastet.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Blirgerinnen und Blrger

Burgerinnen und Biirger werden nicht mit Kosten belastet.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Durch die Regelung, dass jede epidemiologische Einheit eines Betriebes mit einer Hygie-
neschleuse auszustatten ist, entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erflllungsaufwand in
Hohe von 3 406 200 Euro. Fur den Betrieb der Hygieneschleusen fallen fir die Wirtschaft
weitere Kosten fir Verbrauchsmittel in Héhe von 10 786 300 Euro pro Kalenderjahr an.

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten:

Keine.
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E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Fiar die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erfullungsaufwand in Hohe von 582 464,20
Euro. Dieser resultiert aus der Vorschrift, dass epidemiologische Einheiten festzulegen
sind. Eine Entlastung der Verwaltung wird dadurch erreicht, dass das positive Ergebnis
einer betriebseigenen Kontrolle nicht mehr durch die zustandige Behdrde bestatigt wer-
den muss. Durch den Wegfall von Probenahmen und Bestatigungsuntersuchungen ergibt
sich somit eine geschatzte jahrliche Kosteneinsparung fir die Verwaltung in Héhe von 34
254 Euro.

F. Weitere Kosten
Es entstehen keine weiteren Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Bundeskanzleramt Berlin, 10. August 2023
Staatsministerin beim Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Ersten Blrgermeister
Dr. Peter Tschentscher

Sehr geehrter Herr Prasident,

hiermit Gbersende ich die vom Bundesministerium fir Erndhrung und Landwirt-
schaft zu erlassende

Zweite Verordnung zur Anderung der Gefliigel-Salmonellen-Verordnung
mit Begrindung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des
Grundgesetzes herbeizufihren.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates geméaR § 6 Absatz 1 NKRG
ist als Anlage beigefugt.

Mit freundlichen GriiRen
Sarah Ryglewski
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Zweite Verordnung zur Anderung der Gefliigel-Salmonellen-Verord-
nung

Vom ...
Auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 8, Nummer 10, Nummer 11 Buchstabe a bis c,
Nummer 12, 16, 20 Buchstabe a und Nummer 21, 23, 25, 26 und 29 des Tiergesundheits-

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBI. | S. 1938)
verordnet das Bundesministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft:

Artikel 1

Anderung der Gefliigel-Salmonellen-Verordnung

Die Gefllgel-Salmonellen-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Januar 2014 (BGBI. | S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 19. November
2019 (BGBI. | S. 1862) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift der Verordnung wird wie folgt gefasst:

LVverordnung zur Bekdmpfung von Salmonellen beim Haushuhn und bei Puten (Geflu-
gel-Salmonellen-Verordnung — GflISalmoV)*.

2. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt gefasst:

Inhaltstbersicht

Abschnitt 1

Allgemeines
Begriffsbestimmungen §1
Hygiene §2
Impfung §3
Mitteilungspflicht §4
Untersuchungseinrichtung §5
Ursachenermittlung im Betrieb §6
Reinigung und Desinfektion §7

Abschnitt 2

Huhnerzuchtbetriebe

Betriebseigene Kontrollen, sonstige Mitteilungspflichten §8
Amtliche Untersuchung §9
Mafregeln nach Feststellung von §10
Salmonellen
Aufhebung der Malkregeln § 11

Abschnitt 3

Huhneraufzuchtbetriebe

Impfungen §12
Betriebseigene Kontrollen § 13
Amtliche Untersuchung § 14
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen § 15
Aufhebung der MaRregeln | § 16
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Abschnitt 4
Legehennenbetriebe

Einstallen von Junghennen §17
Betriebseigene Kontrollen § 18
Amtliche Untersuchung § 19
Mafregeln nach Feststellung von § 20
Salmonellen
Aufhebung der Malkregeln § 21

Abschnitt 5

Hahnchenmastbetriebe

Betriebseigene Kontrollen § 22
Amtliche Untersuchung §23
MaRregeln nach Feststellung von Salmonellen §24
Aufhebung der MalRregeln § 25

Abschnitt 6

Huhnerbritereien

Betriebseigene Kontrollen § 26
Amtliche Untersuchung § 27
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen § 28
Aufhebung der Malkregeln § 29

Abschnitt 7

Putenbetriebe

Betriebseigene Kontrollen § 30
Amtliche Untersuchung § 31
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen § 32
Aufhebung der Malkregeln § 33

Abschnitt 8

Weitergehende MalRnahmen

Malnahmen bei Salmonella Gallinarum Pullorum § 34
Mitteilungen der Lander § 35

Abschnitt 9

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrigkeiten § 36
Anlage

Anforderungen an gewerbsmaRige Gefligelhaltungen (zu § 2 Absatz 1)

3.  § 1 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
»9. Unternehmer:

a) Lebensmittelunternehmer im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2160/2003 in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsatze und Anfor-
derungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europaischen Behérde
fur Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmit-
telsicherheit (ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2019/1381 vom 20. Juni 2019 (ABI. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) geédndert
worden ist und

b) Futtermittelunternehmer im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2160/2003 in Verbindung mit Artikel 3 Nummer 6 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 178/2002."
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Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 im Sinne dieser Verordnung sind fest-
gestellt, wenn die Feststellung ihres Auftretens

1. durch betriebseigene Kontrollen nach den §§ 8, 13, 18, 22, 26 oder
§ 30,

2. durch amtliche Untersuchungen nach den §§ 9, 14, 19, 23, 27 oder
§ 31 oder

3. durch sonstige amtliche Kontrollen nach der Verordnung (EU)
2017/625 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Marz 2017 Utber
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tatigkeiten zur Gewahrleistung der An-
wendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften Uber Tier-
gesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur An-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr.
1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU)
2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europaischen Parlaments und des Rates, der
Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richt-
linien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des
Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr.
882/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung
uber amtliche Kontrollen) (ABI. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; ABI. L 137 vom 24.5.2017,
S. 40; ABI. L 48 vom 21.2.2018, S. 44; ABI. L 322 vom 18.12.2018, S. 85) in der
jeweils geltenden Fassung

erfolgt ist.”

4. § 2 wird wie folgt geédndert:

5.

a)

b)

In Absatz 1 wird das Wort ,Besitzer” durch das Wort ,Unternehmer” ersetzt.
Folgender Absatz 3 wird angeflgt:

»(3) Die zustandige Behdrde hat in Hihnerzuchtbetrieben, Hihneraufzuchtbe-
trieben, Legehennenbetrieben, Hahnchenmastbetrieben, Putenzuchtbetrieben
und Putenmastbetrieben die epidemiologischen Einheiten im Sinne des Artikels 4
Nummer 39 der Verordnung (EU) 2016/429 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 9. Mérz 2016 zu Tierseuchen und zur Anderung und Aufhebung einiger
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (ABI. L 84 vom 31.3.2016, S. 1; ABI. L
57 vom 3.3.2017, S. 65; ABI. L 84 vom 20.3.2020, S. 24; ABI. L 48 vom 11.2.2021,
S. 3; ABI. L 224 vom 24.6.2021, S. 42; ABI. L 310 vom 1.12.2022, S. 18) zu be-
stimmen. Dabei sind die technischen und baulichen Gegebenheiten der Haltung
der Herden im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 Buchstabe b der Verordnung (EG)
Nr. 2160/2003 sowie die betriebseigenen Malnahmen zur Verhinderung der Uber-
tragung von Salmonellen zu bericksichtigen.*

§ 4 wird wie folgt gefasst:



Drucksache 352/23 -4 -

n§ 4
Mitteilungspflicht

(1) Der Unternehmer hat folgende Feststellungen nach § 1 Absatz 2 Nummer 1
unverzuglich der zustandigen Behorde mitzuteilen:

1. Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 oder von Salmonella Gallinarum Pullorum
in Hihnerzuchtbetrieben oder Hihnerbritereien,

2. Salmonellen der Kategorie 1 oder von Salmonella Gallinarum Pullorum in
Huhneraufzuchtbetrieben, Legehennenbetrieben, Hahnchenmastbetrieben, Puten-
zuchtbetrieben, Putenmastbetrieben oder Putenbriitereien.

(2) Unbeschadet der Mitteilungspflicht nach Satz 1 hat der Unternehmer eines
Legehennenbetriebes Feststellungen von Salmonellen vor ihrer serologischen ldentifi-
zierung (Serotypisierung) unverziglich der zustandigen Behorde mitzuteilen.

(3) Untersuchungseinrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 6 haben bei
Untersuchungen auf Betreiben des Unternehmers eines Hihnerzuchtbetriebes oder
einer Huhnerbriterei Feststellungen von Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 oder von
Salmonella Gallinarum Pullorum nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 unverzuglich der zu-
standigen Behdrde mitzuteilen.”

6. § 6 wird wie folgt geadndert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Der Unternehmer eines Hihnerzuchtbetriebes, eines Hihneraufzuchtbetriebes,
eines Legehennenbetriebes, eines Hahnchenmastbetriebes, einer Huhnerbriterei,
eines Putenzuchtbetriebes, eines Putenmastbetriebes oder einer Putenbrlterei
hat im Falle der Feststellung von Salmonellen der Kategorie 1 unverziglich Unter-
suchungen zur Ermittlung der Ursache unter Hinzuziehung eines Tierarztes durch-
zufuhren oder durchfiihren zu lassen.”

b) In Satz 2 werden die Woérter ,des Verdachtes auf eine Infektion mit Salmonellen
der Kategorie 2 oder einer Infektion mit* durch die Woérter ,der Feststellung von*
ersetzt.

7. § 7 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,eines Verdachtes auf eine Infektion mit Salmo-
nellen der Kategorie 1 oder einer Infektion mit Salmonellen der Kategorie 1
hat der Besitzer eines Hihnerzuchtbetriebes, eines Hilhneraufzuchtbetriebes,
eines Legehennenbetriebes oder eines Hahnchenmastbetriebes, soweit die
Hadhner und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder der betroffenen Betriebs-
abteilung” durch die Worter ,der Feststellung von Salmonellen der Kategorie
1 hat der Unternehmer eines Hilhnerzuchtbetriebes, eines Hihneraufzuchtbe-
triebes, eines Legehennenbetriebes, eines Hahnchenmastbetriebes, eines
Putenzuchtbetriebes oder eines Putenmastbetriebes, soweit die Hihner oder
Puten und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen Herde*
ersetzt.

bb) In den Satzen 2 und 4 wird jeweils das Wort ,Besitzer durch das Wort ,Unter-
nehmer” ersetzt.
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d)
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Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden die Wérter ,Der Besitzer eines Hlihnerzuchtbetriebes, eines
Huhneraufzuchtbetriebes, eines Legehennenbetriebes oder eines Hahnchen-
mastbetriebes hat im Falle des Verdachtes auf eine Infektion mit Salmonellen
der Kategorie 1 oder einer Infektion mit Salmonellen der Kategorie 1, soweit
die Huhner und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder der betroffenen Be-
triebsabteilung” durch die Worter ,Der Unternehmer eines Hihnerzuchtbetrie-
bes, eines Huhneraufzuchtbetriebes, eines Legehennenbetriebes, eines
Hahnchenmastbetriebes, eines Putenzuchtbetriebes oder eines Putenmast-
betriebes hat im Falle der Feststellung von Salmonellen der Kategorie 1, so-
weit die Hihner oder Puten und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder aus
der betroffenen Herde“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Flussige Abgange und Dung aus den Gefligelstallen oder sonstigen Stand-
orten des Gefliugels sind nach den Anweisungen der zustandigen Behdrde zu
desinfizieren oder einem Behandlungsverfahren nach den Anweisungen der
zustandigen Behdrde zu unterziehen.”

cc) In Satz 5 werden die Worter ,Hihner und Eier aus dem betroffenen Betrieb
oder der betroffenen Betriebsabteilung” durch die Wérter ,Hlihner oder Puten
sowie jeweils deren Eier aus dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen
Herde“ ersetzt.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 werden die Worter ,der Futtermittel-Probenahme- und Analyse-
verordnung® durch die Wérter ,der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kom-
mission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und
Analysemethoden fur die amtliche Untersuchung von Futtermitteln (ABI. L 54
vom 26.2.2009, S. 1), zuletzt geandert durch Durchfiihrungsverordnung (EU)
2022/893 der Kommission vom 7. Juni 2022 (Abl. L 155 vom 8.6.2022, S. 24),*
ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Woérter ,des Verdachtes auf eine Infektion mit Sal-
monellen der Kategorie 1 oder der Infektion mit* durch die Woérter ,flr die fest-
gestellten® ersetzt.

In Absatz 4 Satz 1 werden die Woérter ,,des Verdachtes auf eine Infektion mit Sal-
monellen der Kategorie 1 oder einer Infektion mit Salmonellen der Kategorie 1 hat
der Besitzer einer Huhnerbriterei, soweit die Eintagskiken und Bruteier aus der
betroffenen Huhnerbruterei“ durch die Worter ,einer Feststellung von Salmonellen
der Kategorie 1 hat der Unternehmer einer Hihnerbriterei oder einer Putenbrite-
rei, soweit die Eintagskiiken und Bruteier aus der betroffenen Hihnerbriterei oder
Putenbriterei oder aus dem betroffenen Briter” ersetzt.

In Absatz 5 werden die Worter ,einer Infektion mit Salmonellen der Kategorie 1 hat
der Besitzer einer Hihnerbruterei“ durch die Worter ,der Feststellung von Salmo-
nellen der Kategorie 1 hat der Unternehmer einer Huhnerbriterei oder einer Pu-
tenbriterei“ ersetzt.

Die Absatze 6 bis 8 werden durch folgenden Absatz 6 ersetzt:

,(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten im Falle der Feststellung von Salmonellen der Ka-
tegorie 2 in einem Huhnerzuchtbetrieb oder in einer Huhnerbriterei entsprechend.”
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8. § 8 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 und Absatz 4 wird jeweils das Wort ,Besitzer* durch
das Wort ,Unternehmer” ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird das Wort ,Besitzer durch das Wort ,Unternehmer” ersetzt.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) In Absatz 3 Nummer 2 werden die Woérter ,spatestens 14 Tage® durch das Wort
Lunverziglich“ sowie die Worter ,drei Monate” durch die Woérter ,14 Tage® ersetzt.

9. § 9 wird aufgehoben.

10. Der bisherige § 10 wird § 9 und wie folgt gefasst:

89

Amtliche Untersuchung
Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 oder 3 kann die zustandige Behdrde
eine Untersuchung der betroffenen Herde nach Maligabe der Nummer 2.2.2.2 Buch-
stabe a und b in Verbindung mit Nummer 2.1.2 und Nummer 3 des Anhangs der Ver-
ordnung (EU) Nr. 200/2010 durchfiihren.*
11. Der bisherige § 11 wird § 10 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,§ 10
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen®.
b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
»oind in einem Hlhnerzuchtbetrieb Salmonellen der Kategorie 1 festgestellt wor-
den, dirfen Hihner und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen
Herde nicht verbracht werden.”

c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Der einleitende Satzteil vor Nummer 1 und Nummer 1 werden wie folgt ge-
fasst:

»3ind in einem Hihnerzuchtbetrieb Salmonellen der Kategorie 2 festgestellt
worden, hat der Unternehmer dieses Betriebes

1. die Hihner des betroffenen Betriebes oder der betroffenen Herde un-
verzuglich®.

bb) In Nummer 2 werden die Worter ,Betriebes, oder im Falle eines Betriebes mit
Betriebsabteilungen, der betroffenen Betriebsabteilung® durch die Waorter ,,Be-
triebes oder der betroffenen Herde" ersetzt.



-7- Drucksache 352/23

12. Der bisherige § 12 wird § 11 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

.8 11
Aufhebung der Malkregeln®.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Maldregeln nach § 10 sind nicht mehr anzuwenden, sofern die Salmonellen
der Kategorie 1 oder 2 im Sinne des Absatzes 2 bekampft sind.”

c) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 wird wie folgt geandert:
aaa) Der einleitende Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
,Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 gelten als bekampft, sofern®.

bbb) In Nummer 1 werden die Worter ,der betroffenen Betriebsabteilung®
durch die Worter ,der betroffenen Herde" ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt geandert:
aaa) Der einleitende Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»In den Fallen der Feststellung von Salmonellen der Kategorie 2 gelten
diese als bekampft, sofern®.

bbb) In Nummer 1 Buchstabe a wird jeweils die Angabe ,§ 11“ durch die
Angabe ,§ 10“ ersetzt.

ccc) In Nummer 1 Buchstabe b werden die Woérter ,eine andere Betriebs-
abteilung“ durch die Worter ,eine andere Herde" ersetzt.

ddd) In Nummer 1 Buchstabe ¢ wird die Angabe ,§ 10 durch die Angabe ,§
9“ ersetzt.

eee) In Nummer 2 werden die Worter ,der betroffenen Betriebsabteilung®
durch die Worter ,der betroffenen Herde"“ ersetzt.

d) Absatz 3 wird aufgehoben.
13. Der bisherige § 13 wird § 12 und wie folgt geandert:

a) In Absatz Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,Besitzer” durch das Wort ,Unterneh-
mer* ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Die Worter ,eines Verdachtes auf eine Infektion mit Salmonella Typhimurium
oder einer Infektion mit Salmonella Typhimurium® werden durch die Worter

~der Feststellung von Salmonella Typhimurium® ersetzt.

bb) Das Wort ,Besitzer wird durch das Wort ,Unternehmer” ersetzt.
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14.

15.

16.

17.

18.

cc) Die Worter ,der betroffenen Betriebsabteilung” werden durch die Wérter ,der
betroffenen Herde" ersetzt.

Der bisherige § 14 wird § 13 und in Absatz 1 wie folgt geandert:

a) In Satz 1 wird das Wort ,Besitzer” durch das Wort ,Unternehmer* und
b) in Satz 3 wird die Angabe ,§ 16“ durch die Angabe ,§ 14

ersetzt.

§ 15 wird aufgehoben.

Der bisherige § 16 wird § 14 und wie folgt gefasst:

.S 14
Amtliche Untersuchung
Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 kann die zustandige Behérde eine Un-
tersuchung der betroffenen Herde nach Maligabe der Nummer 2.1 Buchstabe d und e,

der Nummern 2.2 und 3 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 517/2011 durchfuhren.*

Der bisherige § 17 wird § 15 und wie folgt gefasst:

.8 15
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen

Sind in einem Huhneraufzuchtbetrieb Salmonellen der Kategorie 1 festgestellt wor-
den, gilt § 10 entsprechend.”

Der bisherige § 18 wird § 16 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,§ 16
Aufhebung der Malregeln®.
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Mallnahmen nach § 15 sind nicht mehr anzuwenden, sofern Salmonellen
der Kategorie 1 im Sinne des Absatzes 2 bekampft sind.*

c) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Der einleitende Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
~Salmonellen der Kategorie 1 gelten als bekampft, sofern®.

bb) In Nummer 1 werden die Worter ,der betroffenen Betriebsabteilung“ durch die
Worter ,der betroffenen Herde" ersetzt.



19.

20.

21.

22.

23.
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d) Absatz 3 wird aufgehoben.

Der bisherige § 19 wird § 17 und in Satz 1 wie folgt gedndert:

a) Das Wort ,Besitzer wird durch das Wort ,Unternehmer” ersetzt.
b) Die Angabe ,§ 14" wird durch die Angabe ,§ 13“ ersetzt.

c) Die Angabe ,§ 13“ wird durch die Angabe ,§ 12“ ersetzt.

Der bisherige § 20 wird § 18 und Absatz 1 wie folgt geandert:

a) In Satz 1 und im bisherigen Satz 4 wird jeweils das Wort ,Besitzer” durch das Wort
,dnternehmer” ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 22“ durch die Angabe ,§ 19“ ersetzt.
c) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefugt:

,Die MaRnahmen nach Satz 3 sind vor ihrer Anwendung mit der zustandigen Be-
horde abzustimmen.”

§ 21 wird aufgehoben.

Der bisherige § 22 wird § 19 und wie folgt gefasst:

.8 19
Amtliche Untersuchung

Soweit durch epidemiologische Untersuchungen die Eier aus einem Legehennen-
betrieb als Ursache einer Salmonellose bei Menschen festgestellt worden sind, hat die
zustandige Behdrde, vorbehaltlich des Anhangs Il Buchstabe D Nummer 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 2160/2003, eine Untersuchung der betroffenen Herde nach Maligabe
der Nummer 2.1 Satz 4 Buchstabe d und e, der Nummern 2.2 und 3 des Anhangs der
Verordnung (EU) Nr. 517/2011 durchzufihren.*
Der bisherige § 23 wird § 20 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,§ 20
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen®.
b) Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Der einleitende Satzteil vor Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

,oind in einem Legehennenbetrieb Salmonellen der Kategorie 1 festgestellt
worden, durfen”.

bb) In Nummer 1 und 2 werden jeweils die Wérter ,der betroffenen Betriebsabtei-
lung“ durch die Wérter ,der betroffenen Herde* ersetzt.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Der bisherige § 24 wird § 21 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

.S 21
Aufhebung der Malkregeln®.
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die MaRnahmen nach § 20 sind nicht mehr anzuwenden, sofern die Salmo-
nellen der Kategorie 1 im Sinne des Absatzes 2 bekampft sind.”

¢) In Absatz 2 wird der einleitende Satzteil und Nummer 1 wie folgt gefasst:
~>almonellen der Kategorie 1 gelten als bekampft sofern,

1. alle Hihner und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen
Herde entfernt worden sind und*.

d) Absatz 3 wird aufgehoben.
Der bisherige § 25 wird § 22 und in Absatz 1 wie folgt geandert:

a) In Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort ,Besitzer* durch das Wort ,Unternehmer®
ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 27“ durch die Angabe ,§ 23“ ersetzt.
§ 26 wird aufgehoben.

Der bisherige § 27 wird § 23 und wie folgt gefasst:

.8 23
Amtliche Untersuchung
Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 kann die zustandige Behdrde eine Un-
tersuchung der betroffenen Herde nach MalRgabe der Nummern 2.2.1 und 2.2.2 in Ver-
bindung mit Nummer 2.1 Buchstabe b sowie Nummer 3 des Anhangs der Verordnung
(EU) Nr. 200/2012 durchfihren.”

Der bisherige § 28 wird § 24 und wie folgt gefasst:

.S 24
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen

Sind in einem Hahnchenmastbetrieb Salmonellen der Kategorie 1 festgestellt wor-
den, gilt § 10 Absatz 1 entsprechend.”

Der bisherige § 29 wird § 25 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:



30.

31.

32.

33.
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»§ 25
Aufhebung der Malregeln®.
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Die Ma3nahmen nach § 24 sind nicht mehr anzuwenden, sofern die Salmo-
nellen der Kategorie 1 im Sinne des Absatzes 2 bekampft sind.”

c) In Absatz 2 wird der einleitende Satzteil vor Nummer 1 und Nummer 1 wie folgt
gefasst:

~>almonellen der Kategorie 1 gelten als bekampft, sofern

1. alle Hihner aus dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen Herde
entfernt worden sind und”.

d) Absatz 3 wird aufgehoben.

Der bisherige § 30 wird § 26 und wie folgt geandert:

a) InAbsatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Besitzer durch das Wort ,Unternehmer” ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort ,Besitzer” durch das Wort ,Unternehmer®
ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort ,Besitzers® durch das Wort ,Unternehmers” ersetzt.
c) In Absatz 3 werden die Worter ,Nummer 1 und 3“ gestrichen.
§ 31 wird aufgehoben.

Der bisherige § 32 wird § 27 und wie folgt gefasst:

.S 27
Amtliche Untersuchung

(1) Soweit epidemiologische Untersuchungen in einem Hihneraufzuchtbetrieb o-
der in einem Huhnerzuchtbetrieb auf Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 schlie3en
lassen, hat die zustandige Behdrde eine Untersuchung nach Nummer 2.2.2.2 Buch-
stabe b und gegebenenfalls Buchstabe ¢ des Anhangs der Verordnung (EU) Nr.
200/2010 durchzufuhren.

(2) Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 oder 3 kann die zustandige Behorde
eine Untersuchung der betroffenen Herde nach der in Absatz 1 genannten MalRgabe
durchfihren.”

Der bisherige § 33 wird § 28 und wie folgt gefasst:
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34.

.S 28
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen
(1) Werden in einer Hihnerbriterei Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 festge-
stellt, so dirfen aus der betroffenen Huhnerbriterei, im Falle einer Hihnerbruterei mit

jeweils liftungstechnisch getrennten Britern, aus dem betroffenen Bruter

1. Eintagskiken nur zur Tétung und unschadlichen Beseitigung oder zu diagnosti-
schen Zwecken und

2. Eier nur zur unschadlichen Beseitigung oder zu diagnostischen Zwecken
verbracht werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 dirfen unbebritete Eier

1. unter amtlicher Aufsicht zum Zwecke der Lagerung in einer Quarantaneeinrichtung
oder

2. unmittelbar zur Verarbeitung in einen nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 853/2004 zugelassenen Verarbeitungsbetrieb fir Eiprodukte

verbracht werden.

(3) Abweichend von Satz 1 Nummer 1 dirfen im Falle der Feststellung von Sal-
monellen der Kategorie 2 Eintagskuken in einen Hihnerzuchtbetrieb oder Huhnerauf-
zuchtbetrieb verbracht werden, sofern sichergestellt ist, dass die Kiken in diesem Be-
trieb nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a behandelt oder nach § 10 Absatz 2
Nummer 1 Buchstabe b geimpft werden.*

Der bisherige § 34 wird § 29 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»§ 29
Aufhebung der Malregeln®.
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die MaRnahmen nach § 28 sind nicht mehr anzuwenden, sofern die Salmo-
nellen der Kategorie 1 oder 2 im Sinne des Absatzes 2 bekampft sind.®

c) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird der einleitende Satzteil vor Nummer 1 wie folgt gefasst: ,Salmo-
nellen der Kategorie 1 oder 2 gelten als bekampft, sofern®.

bb) Satz 2 wird wie folgt geandert:

aaa) Der einleitende Satzteil vor Nummer 1 und Nummer 1 Buchstabe a wie
folgt gefasst:

»In den Fallen der Feststellung von Salmonellen der Kategorie 2 gelten diese
als bekampft, sofern



35.

36.

37.

38.

39.
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1. alle Eintagskiken
a) in einen anderen Betrieb oder in eine andere Herde umgestallt
und dort nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a behan-
delt oder nach § 10 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b geimpft
und®.

bbb) In Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe ,§ 10“ durch die Angabe
.3 9 ersetzt.

Der bisherige Abschnitt 6a wird Abschnitt 7.
Der bisherige § 34a wird § 30 und wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort ,Besitzer” durch das Wort ,Unter-
nehmer* ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Inden Satzen 1, 2 und 3 wird jeweils das Wort ,Besitzer durch das Wort ,Un-
ternehmer* ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort ,Besitzers” durch das Wort ,Unternehmers* ersetzt.
c) In Absatz 3 werden die Woérter ,Nummer 1 und 3“ gestrichen.
§ 34b wird aufgehoben.

Der bisherige § 34c wird § 31 und wie folgt gefasst:

»S 31
Amtliche Untersuchung

Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 kann die zustandige Behdrde eine Un-
tersuchung der betroffenen Herde des Putenbetriebes oder der Putenbruterei, bei 0f-
tungstechnisch getrennten Britern, des betroffenen Brlters, nach Maligabe der Num-
mern 2.2.1 und 2.2.2 in Verbindung mit Nummer 2.1 Buchstabe b sowie Nummer 3 des
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 1190/2012 durchfahren.”
Der bisherige § 34d wird § 32 und wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

»§ 32
Malregeln nach Feststellung von Salmonellen®.
b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Sind in einem Putenzuchtbetrieb, einem Putenmastbetrieb oder einer Putenbri-
terei Salmonellen der Kategorie 1 festgestellt worden, dirfen Puten und Eier aus
dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen Herde, aus der betroffenen Pu-
tenbriterei, oder, im Falle von liftungstechnisch getrennten Britern, aus dem be-
troffenen Bruter, nicht verbracht werden.”
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40.

41.

42.

43.
44,

45.

Der bisherige § 34e wird § 33 und wie folgt gefasst:

,§ 33
Aufhebung der Mafregeln

(1) Die MaRnahmen nach § 32 sind nicht mehr anzuwenden, sofern die Salmonel-
len der Kategorie 1 im Sinne des Absatzes 2 bekampft sind.

(2) Salmonellen der Kategorie 1 gelten als bekampft, wenn

1. alle Puten und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen
Herde, aus der betroffenen Putenbriiterei oder aus dem betroffenen Briter entfernt
worden sind und

2. eine Reinigung und Desinfektion nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sowie eine Be-
kdmpfung von Schadnagern, Schadinsekten und Parasiten nach § 7 Absatz 1 Satz 2
durchgefuhrt worden ist.”
Der bisherige Abschnitt 7 wird Abschnitt 8.
Der bisherige § 35 wird § 34 und wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,§ 34
Mafregeln bei Salmonella Gallinarum Pullorum®.
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
(1) Die zustandige Behorde kann Maldregeln nach den §§ 8 bis 11 fir einen Ge-
fligel haltenden Betrieb anordnen, wenn in diesem Salmonella Gallinarum Pullo-
rum festgestellt worden ist.”
Der bisherige § 36 wird § 35.
Der bisherige Abschnitt 8 wird Abschnitt 9.
Der bisherige § 37 wird § 36 und wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geandert:

aaa) Die Worter ,auch in Verbindung mit Absatz 8 Nummer 1,“ werden ge-
strichen.

bbb) Die Angabe ,§ 14 Absatz 2“ wird durch die Angabe ,§ 13 Absatz 2
ersetzt.

ccc) Die Angabe ,§ 30 Absatz 3" wird durch die Angabe ,§ 26 Absatz 3°
ersetzt.



ddd)

eee)

fff)

ggg)
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Die Wérter ,§ 13 Absatz 1 Satz 4 werden durch die Worter ,§ 12 Ab-
satz 1 Satz 4“ ersetzt.

Die Worter ,§ 20 Absatz 1 Satz 4 werden durch die Wérter ,§ 18 Ab-
satz 1 Satz 5" ersetzt.

Die Wérter ,§ 25 Absatz 1 Satz 3" werden durch die Worter ,§ 22 Ab-
satz 1 Satz 3" ersetzt.

Die Worter ,,§ 34a Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 Satz 3 werden durch
die Worter ,§ 30 Absatz 1 Satz 3 oder Absatz 2 Satz 3“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,§ 35 Absatz 1“ durch die Angabe ,§ 34 Absatz
1“ ersetzt.

cc) In Nummer 3 werden die Woérter ,§ 14 Absatz 2, § 20 Absatz 2 oder § 25
Absatz 2“ durch die Worter ,.§ 13 Absatz 2, § 18 Absatz 2, § 22 Absatz 2, § 26
Absatz 3 oder § 30 Absatz 3“ ersetzt.

dd) In Nummer 4 werden nach der Angabe ,Satz 1 das Komma und die Woérter
»=auch in Verbindung mit Absatz 8 Nummer 1,“ gestrichen.

ee) In Nummer 5 werden nach der Angabe ,Absatz 5“ das Komma und die Worter
»auch in Verbindung mit Absatz 8 Nummer 2,“ gestrichen.

ff) Nummer 6 wird wie folgt geandert:

g9)

aaa)

bbb)

cce)

ddd)

eee)

Die Worter ,§ 14 Absatz 1 Satz 1“ werden durch die Woérter ,§ 13 Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt.

Die Wérter ,§ 20 Absatz 1 Satz 1" werden durch die Worter ,§ 18 Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt.

Die Worter ,§ 25 Absatz 1 Satz 1 werden durch die Worter ,§ 22 Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt.

Die Worter ,§ 30 Absatz 1 Satz 1" werden durch die Worter ,§ 26 Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt.

Die Wérter ,§ 34a Absatz 1 Satz 1“ werden durch die Worter ,§ 30
Absatz 1 Satz 1“ ersetzt.

Nummer 7 wird wie folgt geandert:

aaa)

bbb)

cce)

ddd)

Die Angabe ,§ 14 Absatz 2“ wird durch die Angabe ,§ 13 Absatz 2
ersetzt.

Die Angabe ,§ 20 Absatz 2“ wird durch die Angabe ,§ 18 Absatz 2°
ersetzt.

Die Angabe ,§ 25 Absatz 2“ wird durch die Angabe ,§ 22 Absatz 2°
ersetzt.

Die Angabe ,§ 30 Absatz 3“ wird durch die Angabe ,§ 26 Absatz 3¢
ersetzt.



Drucksache 352/23 -16 -

b)

eee) Die Angabe ,§ 34a Absatz 3" wird durch die Angabe ,§ 30 Absatz 3¢
ersetzt.

hh) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

in

kk)

Il

,8. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 15 oder § 24,
oder entgegen § 20 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, Hihner oder
Eier verbringt,®.

In Nummer 9 werden die Woérter ,§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1“ durch die
Woérter ,§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ersetzt.

In Nummer 10 werden die Worter ,§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe
a oder Buchstabe b“ durch die Wérter ,§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a oder b“ ersetzt.

In Nummer 11 wird die Angabe ,§ 13 Absatz 2“ durch die Angabe ,§ 12 Absatz
2 ersetzt.

In Nummer 12 wird die Angabe ,§ 19 Satz 1 durch die Angabe ,§ 17 Satz 1*
ersetzt.

mm) In Nummer 13 werden die Wérter ,§ 31 Satz 1, auch in Verbindung mit § 33,“

durch die Angabe ,§ 28 Absatz 1“ ersetzt.

nn) In Nummer 14 werden die Woérter ,§ 35 Absatz 2 Satz 1“ durch die Woérter ,§

34 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) Die Angabe ,Verordnung (EU) Nr. 1086/2011“ wird durch die Angabe ,Verord-

nung (EU) Nr. 2016/429° ersetzt.

bb) In Nummer 1 und 2 wird jeweils das Wort ,Besitzer” durch das Wort ,Unter-

nehmer” ersetzt.

46. § 38 wird aufgehoben.

47. Die Anlage wird wie folgt gedndert:

a) Abschnitt 1 wird wie folgt geandert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geandert:

aaa) In Satz 1 werden die Worter ,in nicht in Betriebsabteilungen unterteilten
Stallgebauden, in Auslaufen oder in Betriebsabteilungen“ durch die
Worter ,in Stalleinheiten oder in Auslaufen” ersetzt.

bbb) In Satz 2 und Satz 4 wird das Wort ,Besitzer* durch das Wort ,Unter-
nehmer* ersetzt.

ccc) In Satz 2 werden die Angaben ,§§ 13 und 19 Satz 1 Nummer 2“ durch
die Angaben ,8§§ 12 und 17 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.

bb) In Nummer 3 werden die Worter ,,, einem Stallgebdude oder einer Betriebsab-

teilung“ gestrichen.
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cc) In Nummer 6 Satz 1 und Satz 2 werden die Worter ,ein nicht in Betriebsabtei-
lungen unterteiltes Stallgebaude oder eine Betriebsabteilung“ durch die Wor-

ter ,einen Stallbereich” ersetzt.
dd) In Nummer 8 wird das Wort ,Besitzer durch das Wort ,Unternehmer* ersetzt.

b) Abschnitt 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Nummer 2 wird wie folgt geandert:

aaa) In Satz 1 wird das Wort ,Betriebsabteilungen” durch das Wort ,Stallbe-
reiche” ersetzt.

bbb) In Satz 5 werden das Wort ,Besitzer” durch das Wort ,Unternehmer®
und die Wérter ,§§ 13 und 19 Satz 1 Nummer 2 durch die Woérter ,§§
12 und 17 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.

bb) Nummer 3 wird wie folgt geandert:

aaa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,Hygieneschleuse” die Wérter ,in je-
der epidemiologischen Einheit* eingefiigt.

bbb) In Satz 2 wird das Wort ,dieser” durch das Wort ,jeder” ersetzt.

Artikel 2

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium fur Erndhrung und Landwirtschaft kann den Wortlaut der Ge-
fligel-Salmonellen-Verordnung in der ab dem ... [einfiigen: Datum des auf den Tag der
Verkiindung folgenden Tages] geltenden Fassung bekannt machen.

Artikel 3

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Salmonellose ist in Deutschland und europaweit die zweithaufigste gemeldete bakteri-
elle gastrointestinale Erkrankung beim Menschen. In Deutschland wurden im Jahr 2020
insgesamt 8.743 Salmonella-Erkrankungen (2019: 13.696) an das Robert Koch-Institut
Ubermittelt (RKI 2020). Die Salmonellose ist eine klassische Lebensmittelinfektion und eine
Zoonose, da die Krankheitserreger von Tieren auf den Menschen Ubertragen werden.

Das Hauptreservoir der Salmonellen sind Lebensmittel liefernde Tiere, wobei die Infektio-
nen bei Tieren haufig nur mild oder symptomlos verlaufen. Die infizierten Tiere kdnnen aber
phasenweise oder andauernd Ausscheider sein und deshalb eine Infektionsquelle fir an-
dere Tiere und den Menschen darstellen. Vom Gefligel gewonnene Lebensmittel stehen
an der Spitze der mdglichen Infektionsursachen. Besonders erhéhen ungenigend gekuhlte
und ungenigend durchgegarte Gefligelerzeugnisse das Risiko fir eine Infektion mit Sal-
monellen. Durch Kreuzkontaminationen kénnen die Krankheitserreger zudem von frischem
Fleisch auf andere verzehrsfertige Lebensmittel Gbertragen werden.

Die in Deutschland im Rahmen des Zoonosen-Monitorings durchgeflhrten Untersuchun-
gen zeigen, dass die Besiedlung von Schlachtgefligel am Schlachthof mit Salmonellen und
die Salmonellen-Kontaminationsraten von Geflugelschlachtkérpern und frischem Geflugel-
fleisch in den Jahren 2009 bis 2014 abgenommen haben, seitdem aber kein weiterer Rlck-
gang der Salmonellen-Nachweisrate zu verzeichnen ist.

In der Europaischen Union ist die Uberwachung und die Bekdmpfung der Salmonellen und
anderer Zoonoseerreger einheitlich geregelt. Ziel ist es, die Pravalenz, also den Anteil sal-
monellen-positiver Geflligelherden am Gesamtgefligelbestand, bezogen auf bestimmte
Geflugelkategorien wie zum Beispiel Zuchthiihner, Masthahnchen, Legehennen sowie
Zuchtputen, und das von Salmonellen ausgehende Risiko fur die 6ffentliche Gesundheit zu
senken, wobei bestimmte Gemeinschaftsziele bei Haushihnern und Puten einzuhalten
sind.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Im Bericht der EU-Kommission GD SANTE 2015-7507 Uber ein Audit vom 13. bis 23. Ok-
tober 2015 in Deutschland zur Bewertung der Nationalen Programme zur Bekampfung von
Salmonellen, insbesondere Geflligelpopulationen (Zuchttiere, Legehennen, Masthahnchen
und Puten) wurden sechs Empfehlungen an Deutschland gerichtet.

Alle Empfehlungen stehen im Zusammenhang mit bestimmten Regelungen der Gefligel-
Salmonellen-Verordnung, die nach Auffassung der EU-Kommission nicht im Einklang mit
geltendem EU-Zoonosenrecht (Verordnung (EG) Nr. 2160/2003) stehen. Im Wesentlichen
beinhalten die bisherigen nationalen Regelungen, dass Salmonellenfunde von Untersu-
chungen, die vom Unternehmer im Rahmen betriebseigener Kontrollen durchgefihrt wer-
den, lediglich einen Verdacht auf eine Infektion mit Salmonellen begriinden, anstatt eines
amtlich anerkannten Nachweises. Ferner wurde gefordert, dass nach einem Nachweis von
Salmonellen unmittelbar und ohne eine weitere amtliche Untersuchung MaRnahmen ergrif-
fen werden. Die Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 zur Bekampfung von Salmonellen und
bestimmten anderen durch Lebensmittel Ubertragbaren Zoonoseerregern sieht die Sen-
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kung der Pravalenz aller Salmonellen-Serotypen vor, die von Belang fir die 6ffentliche Ge-
sundheit sind. Bei Legehennen, Masthahnchen und Puten erstreckt sich das Gemein-
schaftsziel beispielsweise auf die bekampfungspflichtigen Serotypen Salmonella Enteritidis
und Salmonella Typhimurium.

Die Anpassung des nationalen Rechts ist auch Voraussetzung daflr, dass weiterhin die
Moglichkeit besteht, eine EU-Finanzhilfe zur Umsetzung des nationalen Programms zur
Bekampfung von Salmonellen zu erhalten.

1. Alternativen

Die Beibehaltung der aktuellen Regelungen scheidet aus, da Deutschland von der Europa-
ischen Kommission eindringlich aufgefordert wurde, die Anderungen im nationalen Recht
vorzunehmen. Die Ernsthaftigkeit dieser Forderung wird durch die Tatsache bekraftigt, dass
die EU-Finanzhilfe zur Umsetzung des deutschen Programms zur Bekampfung von Salmo-
nellen bis zur Anpassung des nationalen Rechts ausgesetzt wurde.

V. Regelungskompetenz

Die Ermachtigung des Bundesministeriums fur Ernahrung und Landwirtschaft zum Erlass
dieser Rechtsverordnung folgt aus:

§ 6 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a bis ¢, Nummer 10 Buchstabe a bis ¢, Nummer 11
Buchstabe a bis ¢, Nummer 12, Nummer 16, Nummer 20 Buchstabe a, Nummern 21, 23,
25, 26 und 29 des Tiergesundheitsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2018 (BGBI. | S. 1938).

Die Verordnung bedarf der Zustimmung des Bundesrates.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der vorliegende Verordnungsentwurf steht im Einklang mit dem Unionsrecht und mit vol-
kerrechtlichen Vertragen. Dabei wird nicht Gber unionsrechtliche Vorgaben hinausgegan-
gen.

VL. Regelungsfolgen

Mit der Verordnung werden die Bedenken und Forderungen der Europaischen Kommission
aus dem Audit im Jahr 2015 aufgegriffen. Durch die Anpassung des nationalen Rechts ent-
sprechend den Kommissionsforderungen werden die Voraussetzungen dafir geschaffen,
dass eine EU-Finanzhilfe zur Umsetzung des deutschen Programms zur Bekampfung von
Salmonellen weiterhin gewahrt wird.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch den Wegfall einer behérdlichen Bestatigungsuntersuchung nach einem positiven Ei-
genkontrollergebnis konnen Salmonellen effizient bekampft und Kosten eingespart werden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte
Eine Nachhaltigkeitsprifung geman § 44 Absatz 1 Satz 4 der Gemeinsamen Geschaftsord-

nung der Bundesministerien (GGO) ist erfolgt. Die Regelungen der Verordnung sind im
Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie dauerhaft tragfahig. Mit der vorliegenden



Drucksache 352/23 -20 -

Verordnung werden nationale Vorschriften an das geltende EU-Recht angepasst und Be-
grifflichkeiten prazisiert. Durch eine sichere Anwendung von tierseuchenrechtlichen Best-
immungen wird die Gesunderhaltung von landwirtschaftlichen Nutztieren in landwirtschaft-
lichen Betrieben sowie die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfahigkeit der jeweiligen land-
wirtschaftlichen Betriebe geférdert und sichergestellt. Damit wird dem Nachhaltigkeitsziel
SGD 8 ,Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schaftigung und menschenwirdige Arbeit fur alle fordern“ mit dem Indikator 8.4 ,Wirtschaft-
liche Leistungsfahigkeit* Rechnung getragen. Eine nachhaltige Landwirtschaft mit gesun-
den Nutztieren dient auch immer dem Prinzip des vorsorgenden und gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes (,nur ein gesundes Nutztier liefert auch ein gesundes Lebensmittel“). Da-
mit ist insbesondere auch dem Nachhaltigkeitsziel SGD 3 ,Ein gesundes Leben fir alle
Menschen jeden Alters gewahrleisten und ihr Wohlergehen férdern® mit dem Indikator 3.1.a
»,Gesundheit und Ernahrung, Langer gesund leben“ Rechnung getragen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Bund, Lander und Gemeinden werden nicht mit Haushaltsausgaben ohne Erfullungsauf-
wand belastet.

4. Erfullungsaufwand
Erfullungsaufwand fir Birgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.

Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Zur Klarstellung von EU-Recht wird in Abschnitt 2 Nummer 2 der Anlage der Verordnung
die Bestimmung aufgenommen, dass Hygieneschleusen in jeder epidemiologischen Einheit
vorhanden sein missen. Die Einrichtung von Hygieneschleusen in einem Tierhaltungsbe-
trieb stellt eine elementare Hygiene- und BiosicherheitsmalRnahme dar. In der Regel wer-
den diese Hygieneschleusen auch in den Betrieben vorhanden sein. Aus der Definition der
Lepidemiologischen Einheit* ergibt sich das fachliche Erfordernis, jede epidemiologische
Einheit mit einer Hygieneschleuse zu versehen. Diese Hygieneschleusen erhdhen die Bio-
sicherheit des Gefligelbetriebes in Bezug auf die Einschleppung und Ausbreitung der Sal-
monellose des Gefllgels. Allerdings kann es zur Umsetzung des neu eingefiigten § 2 Ab-
satz 3 erforderlich sein, nach Festlegung mehrerer epidemiologischer Einheiten weitere Hy-
gieneschleusen in Huhnerzuchtbetrieben, Huhneraufzuchtbetrieben, Legehennenbetrie-
ben, Hahnchenmastbetrieben, Putenzuchtbetrieben oder Putenmastbetrieben einzurich-
ten. Daraus ergibt sich ein Erflllungsaufwand fir die Wirtschaft. Diese Investitionskosten
kénnen jedoch dazu beitragen, vielfach héhere finanzielle Verluste durch die Einschleppung
einer infektiosen Gefligelkrankheit in den Gefligelbetrieb zu vermeiden. Unbeschadet des-
sen sind Unternehmer nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/429 zustandig fir die
Minimierung des Risikos hinsichtlich der Ausbreitung von Seuchen; sie ergreifen gegebe-
nenfalls geeignete MalRnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren in Bezug auf gehal-
tene Tiere und Erzeugnisse in ihrem Zustandigkeitsbereich sowie Verwaltungsmalinah-
men, die Verfahren umfassen kdnnen, die regeln, wie Personen in einen Betrieb gelangen
und ihn verlassen. Durch die Regelung, dass jede epidemiologische Einheit eines Betriebes
mit einer Hygieneschleuse auszustatten ist, entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erfil-
lungsaufwand in Héhe von 3 406 200 Euro und eine jahrliche finanzielle Belastung in der
Hohe von 10 786 300 Euro fur die Verbrauchsmittel.

Den Berechnungen liegen nachfolgende Uberlegungen zugrunde:

Von bundesweit 48.239 nach §§ 25 ff. des Agrarstatistikgesetzes (AgrStatG) erfassten land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Gefligelhaltung und Gefligelbestand nach regionaler Einheit
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entfallen 46.241 auf Betriebe mit Legehennen und 3.158 auf Betriebe mit Masthihnern und
Masthahnen (Stand: 01.03.2020).

Tab. 1: Ermittlung der zusétzlichen Hygieneschleusen

A" B2 (5 DY ES F9 G"
Kategorie | 1-2.000 32.935 5 1.647 1 1.647
Kategorie Il 2.001-10.000 | 9.465 30 2.840 2 5.680
Kategorie Ill | >10.000 521 50 261 3 783
Gesamt: | 8.110

') Betriebskategorie

2 Anzahl der Tiere pro Betrieb der jeweiligen Kategorie

3) Anzahl der Betriebe je Kategorie

4 Anteil der Betriebe, die zusétzliche Hygieneschleusen benétigen (in Prozent)
% Anzahl der Betriebe, die zusétzliche Hygieneschleusen bendétigen

6 Anzahl zusétzlicher Hygieneschleusen pro Betrieb

7) Zusétzliche Hygieneschleusen pro Kategorie

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der epidemiologischen Einheiten, die mit einer
Hygieneschleuse zu versehen sind, proportional zu der Anzahl an Legehennen bzw. an
Mastplatzen zunimmt. Die Betriebe wurden je nach Tierzahl drei Kategorien zugeordnet
(Tabelle 1). Es wird geschatzt, dass in den Kategorien I, 1l und Ill jeweils 5%, 30% bzw.
50% der Betriebe eine, zwei bzw. drei zusatzliche Hygieneschleusen nachristen missen.
Bei der Schatzung der Prozentzahlen wird berlcksichtigt, dass nach § 1 Abs. 1 GflSalmoV
erst ab einer bestimmten Anzahl von Tieren pro Betrieb, die je nach Tierart und Produkti-
onsrichtung zwischen 250 und 5.000 Tieren liegen kann, die Verordnung anzuwenden ist.
Bereits dadurch ist sichergestellt, dass die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen
(KMU) berucksichtigt werden. Dieser Ansatz berucksichtigt auerdem, dass mit steigenden
Tierzahlen pro Betrieb der Anteil der Betriebe wachst, der zusatzliche Hygieneschleusen
bendtigen. AuRerdem wird angenommen, dass in Abhangigkeit von der Betriebskategorie
auch eine unterschiedliche Anzahl zusatzlicher Hygieneschleusen zu errichten sind. Die
vorgenommene Differenzierung nach Betriebskategorien berlcksichtigt die strukturellen
Unterschiede in der Tierhaltung in Deutschland. So sind beispielsweise in Bayern 20.826
Geflugel haltende Betriebe gemeldet, welche jedoch durchschnittlich nur 575 Tiere halten.
Im Gegensatz dazu sind es in Niedersachen nur 5.769 Betriebe mit durchschnittlich 13.126
Tieren.

Der Anschaffungspreis flr eine Hygieneschleuse betragt ungefahr 420 Euro. Die Summe
setzt sich zusammen aus 350 Euro fur die Anschaffung und Installation eines einzelnen
Waschbeckens je Stallgebaude, 20 Euro fiir die Anschaffung des Desinfektionsmittelspen-
ders und 50 Euro fiir die Anschaffung der Matte zur Schuhdesinfektion. Bei der Annahme,
dass 8.110 zusatzliche Hygieneschleusen bendtigt werden, ergibt sich somit fir die Wirt-
schaft eine einmalige finanzielle Belastung in Hohe von 3 406 200 Euro. Zusatzlich fallen
fur den Betrieb der Hygieneschleusen Kosten von ungefahr 1330 Euro pro Kalenderjahr flr
Verbrauchsmittel an. Die Kosten fur die Verbrauchsmittel setzen sich zusammen aus 90
Euro fir ein Handedesinfektionsmittel, 130 Euro fir Handseife, 70 Euro fir Papierhandti-
cher, 730 Euro fur Trinkwasser, 50 Euro fir den jahrlichen Ersatz der Matte zur Schuhdes-
infektion sowie 260 Euro fir die Stiefeldesinfektion. Somit ergibt sich flr die Wirtschaft fur
den Betrieb der 8110 Hygieneschleusen eine jahrliche finanzielle Belastung in der Hohe
von 10 786 300 Euro fur die Verbrauchsmittel.

Die ,,One in-One out” Regel findet keine Anwendung. Zusatzlich zu den einmaligen Kosten
fur die Einrichtung der Hygieneschleusen entstehen der Wirtschaft jahrlich anfallende Kos-
ten fur deren Betrieb. Die Einrichtung und der Betrieb dieser Hygieneschleusen dient der
Umsetzung von EU-Recht.
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Erfillungsaufwand fir die Verwaltung

Die Verwaltung wird mit Kosten belastet, aber auch entlastet. Ein einmaliger Erfullungsauf-
wand von 582 464,20 Euro resultiert aus der Vorschrift, dass epidemiologische Einheiten
festzulegen sind (§ 2 Absatz 3). Der Zeitaufwand flir deren Festlegung ist anhand von Er-
fahrungswerten, Organisationsuntersuchungen und Daten der Kosten-Leistungsrechnung
ermittelbar.

Tabelle 2: Ermittlung der Verwaltungskosten

A B2 cd D% = Fe) G?
Kategorie| | 0,5 1,0 1 1.647 65,20 161.076,60
Kategorie Il | 1,0 1,0 1 2.840 65,20 370.336,00
Kategorie lll | 2,0 1,0 1 261 65,20 51.051,60
Gesamt: 582.464,20

') Betriebskategorie (vgl. Tabelle 1)

2) Zeitaufwand fiir zusténdige Behérde zur Festlegung epidemiologischer Einheiten (in Stunden)
3) Zeitaufwand fiir vorbereitende Tétigkeiten und Anfahrt (in Stunden)

4 Haufigkeit der MalRnahme

% Anzahl der Betriebe, die zusétzliche Hygieneschleusen benétigen

6 [ ohnsatz fiir h6heren Dienst in Euro/Stunde

7) Berechnung der Kosten: G=(B+C)xDxExF

Bisher dienten die in den Paragraphen mit der Bezeichnung ,Amtliche Untersuchung“ auf-
gefuhrten Gebote der amtlichen Bestatigung positiver Eigenkontrollergebnisse des Besit-
zers durch die zustandige Behorde. Die Untersuchungen waren obligatorisch durchzuflih-
ren. Da die Bestatigungsuntersuchungen bei positiven Eigenkontrollergebnissen nunmehr
entfallen, ist von einer Kosteneinsparung fir die Verwaltung auszugehen. Den Berechnun-
gen zur jahrlichen Kosteneinsparung liegen nachfolgende Uberlegungen zugrunde:

Als Verwaltungskosten fallen bisher die Untersuchungskosten in den Landesuntersu-
chungsamtern an. Als Untersuchungsmaterial sind in der Regel sogenannte ,Sockentupfer-
Proben® vorgesehen. Fur die Untersuchung eines Sockentupfers werden 18,50 Euro ange-
setzt. Grundsatzlich sind bei jeder Beprobung mindestens 5 Sockentupfer-Proben zu neh-
men, was Kosten von 92,50 Euro pro Probenahme verursacht. Die jahrliche Anzahl von
Bestatigungsuntersuchungen bei positiven Eigenkontrollergebnissen in allen Bundeslan-
dern wird mit 180 beziffert. Zusatzlich zu den Untersuchungskosten entfallen Kosten fur die
Anfahrt und den Personalaufwand fur die Enthnahme der Sockentupfer-Proben. Fir die An-
fahrt und den Personalaufwand werden 1,5 Stunden angesetzt. Fur die 180 Bestatigungs-
untersuchungen werden 65,20 Euro (héherer Dienst) Personalkosten fir 270 Stunden be-
rechnet. Durch den Wegfall dieser Probenahmen und Bestatigungsuntersuchungen ergibt
sich somit eine geschéatzte jahrliche Kosteneinsparung fur die Verwaltung von 34.254,00
Euro.

5. Weitere Kosten

Mit der Verordnung entstehen keine neuen Kosten. Auswirkungen auf die Einzelpreise und
das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Regelungsfolgen

Auswirkungen auf die spezifische Lebenssituation von Frauen und Mannern sind nicht zu
erwarten, da die Verordnung keine Sachverhalte regelt, die hierauf Einfluss nehmen kon-
nen. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer und demographischer Bedeutung sind
daher nicht zu erwarten.
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VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der vorliegenden Verordnung kommt nicht in Betracht, da die vorgesehenen
Regelungen der Anpassung nationalen Rechts an EU-Recht dienen und dauerhaft sein sol-
len.

Die vorliegende Verordnung weist einen einmaligen Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft
von rund 3 Mio. Euro aus. Dieser Erfillungsaufwand ist Folge der Vorschrift, dass jede
epidemiologische Einheit eines Betriebes mit einer Hygieneschleuse auszustatten ist. Mit
der Vorschrift wird das Ziel verfolgt, die Biosicherheit des Gefliigelbetriebes auf einem ho-
hen Niveau zu gewahrleisten und damit eine Einschleppung und Ausbreitung der Salmo-
nellose des Geflugels, aber auch anderer ansteckender Gefligelkrankheiten zu verhindern.
Die Verordnung sollte in Bezug auf diese Regelung spatestens finf Jahre nach Inkrafttreten
evaluiert werden. Bei der Evaluierung sollte gepruft werden, ob der Einbau weiterer Hygie-
neschleusen tatsachlich dazu beigetragen hat, die Einschleppung und Ausbreitung beson-
ders der Salmonellose, aber auch anderer hochansteckender Geflligelkrankheiten zu ver-
hindern. Mittels eines Vergleichs der Ausbruchszahlen zum Zeitpunkt vor Inkraftsetzung
der neuen Vorschriften und zum Evaliierungszeitpunkt soll ermittelt werden, ob das o. g.
Ziel erreicht wurde.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1

Nummer 1 (Bezeichnung der Verordnung)

Mit der Wahl des Begriffes ,Bekampfung” statt ,Schutz* erfolgt eine Anpassung an die Be-
griffe des Zoonosenrechts. Die bisherige Formulierung ,Verordnung zum Schutz gegen”
wird im Tiergesundheitsrecht verwendet.

Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 17. November 2003 zur Bekampfung von Salmonellen und bestimmten anderen
durch Lebensmittel Gbertragbaren Zoonoseerregern

Nummer 2 (Inhaltsubersicht)
Redaktionelle Anpassung der Inhaltsiibersicht an die materiellen Anderungen.

Nummer 3 (§ 1)

Die Begriffsbestimmungen des § 1 Absatz 1 werden erganzt um ,Unternehmer®. In der Ge-
fligel-Salmonellen-Verordnung wird bisher der Begriff ,Besitzer” verwendet. Mit dem Erset-
zen des Wortes ,Besitzer” durch ,Unternehmer® wird dem EU-Recht entsprochen. Im EU-
Tiergesundheitsrecht ist unter Bezugnahme auf das EU-Lebensmittelrecht der Unterneh-
mer (Lebensmittelunternehmer oder Futtermittelunternehmer im Sinne des Artikels 2 Num-
mer 1 der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 in Verbindung mit Artikel 3 der Verordnung (EG)
Nr. 178/2002) der Adressat von Bestimmungen.

In Absatz 2 werden die Begriffe ,Infektion mit Salmonellen® und ,Verdacht auf eine Infektion
mit Salmonellen” durch ,Feststellung von Salmonellen® ersetzt, um sprachliche Koharenz
mit dem EU-Zoonosenrecht, hier besonders mit der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 her-
zustellen. AuRerdem wird damit der Kritikpunkt der EU-Kommission aufgenommen, wonach
die Feststellung einer Infektion mit Salmonellen durch betriebseigene Untersuchungen kei-
nen Verdacht mehr begrinden soll, der erst durch amtliche Untersuchungen zu bestatigen
ist. Salmonellen kénnen nunmehr durch betriebseigene Kontrollen und weitere amtliche
Untersuchungen nach den §§ 9, 14, 19, 23, 27 oder 31, aber auch durch sonstige amtliche
Kontrollen nach der Verordnung (EU) 2017/625 Uber amtliche Kontrollen festgestellt wer-
den.

Nummer 4 (§ 2)

Mit dem Ersetzen des Wortes ,Besitzer” durch ,Unternehmer” wird dem EU-Recht entspro-
chen. Sowohl im EU-Lebensmittelrecht als auch im EU-Tiergesundheitsrecht ist der Unter-
nehmer Adressat von Bestimmungen. Der angefiigte Absatz 3 richtet sich an die zustandi-
gen Behdrden und verpflichtet sie dazu, die epidemiologischen Einheiten im Sinne des Ar-
tikels 4 Nummer 39 der Verordnung (EU) 2016/429 zu bestimmen. Erganzend wird klarge-
stellt, dass bei der Festlegung der epidemiologischen Einheiten die technischen und bauli-
chen Gegebenheiten der Haltung der Herden im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 Buchstabe
b der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 sowie die betriebseigenen Malinahmen zur Verhin-
derung der Ubertragung von Salmonellen zu beriicksichtigen sind. In Abschnitt 2 Nummer
2 der Anlage der Verordnung wird nunmehr die Bestimmung aufgenommen, dass Hygiene-
schleusen in jeder epidemiologischen Einheit vorhanden sein missen. Die zustandigen Be-
hérden kdnnen jedoch vom Unternehmer erst dann den Einbau von Hygieneschleusen ver-
langen, wenn die epidemiologischen Einheiten im Betrieb konkret festgelegt wurden. Mit
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der Einfligung des Absatzes 3 wird auch die Forderung der EU-Kommission - besonders
die Empfehlung Nummer 1 des Auditberichts GD SANTE 2015-7507 - beachtet, wonach
eine bundeseinheitliche Verfahrensweise beziglich der Auslegung der Begriffsbestimmung
,2Herde" im Sinne des EU-Rechts etabliert werden soll.

Nummer 5 (§ 4)

Absatz 1 (neu) enthalt eine redaktionelle Folgednderung zu Nummer 3 und zu Nummer 4
im Hinblick auf eine Vereinheitlichung der Begriffe (,Feststellung® statt ,Verdacht“ und ,,Un-
ternehmer® statt ,Besitzer”). AuRerdem wird zur Klarstellung das Wort ,Aufzuchtbetrieb®
durch ,Hihneraufzuchtbetrieb® ersetzt. Nunmehr ist der Unternehmer dazu verpflichtet,
Feststellungen von Salmonellen, die im Rahmen betriebseigener Kontrollen erfolgt sind,
unverzlglich der zustandigen Behdrde mitzuteilen. Bisher musste der Verdacht auf eine
Infektion mit Salmonellen mitgeteilt werden, was die zustandige Behorde dazu veranlasste,
Bestatigungsuntersuchungen durchzufiihren. Mit der Anderung wird der Forderung der EU-
Kommission Genlge getan, dass positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unter-
nehmer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgefiihrt werden, anstatt eines
Verdachts die Feststellung von Salmonellen begriinden sollen. Mit der neuen Bestimmung
erhalt die zustéandige Behdrde Kenntnis von der Feststellung von Salmonellen im Rahmen
betriebseigener Kontrollen. Nach Auslibung ihres Ermessens kann die zustandige Behdrde
anschlieflend weitere Untersuchungen im Betrieb durchfihren. Der Begriff ,Verdacht® wird
in der gesamten Verordnung gestrichen.

Im neuen Absatz 2 wird festgelegt, dass der Unternehmer eines Legehennenbetriebes
Feststellungen von Salmonellen bereits vor ihrer genauen serologischen Identifizierung un-
verzuglich der zustandigen Behorde zu melden hat. Zweck der Bestimmung ist es, die zu-
standigen Behdrden so friih wie moéglich Uber potentielle Salmonellenfeststellungen zu in-
formieren. Damit werden die Behdrden in die Lage versetzt, potentielle Zoonoserisiken
rechtzeitig zu erkennen, um so frih wie moéglich und falls erforderlich MalRnahmen zum
Schutz der Verbraucher ergreifen zu kénnen.

Im neuen Absatz 3 wird geregelt, dass unter den genannten Bedingungen auch Untersu-
chungseinrichtungen bei Feststellungen von Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 oder von
Salmonella Gallinarum Pullorum die zustandige Behdrde zu benachrichtigen haben. Mit der
Neuregelung wird Nummer 2.1.1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 200/2010 entspro-
chen, wonach die Benachrichtigung der Behoérde durch die Untersuchungseinrichtungen zu
gewabhrleisten ist.

Nummer 6 (§ 6)
Redaktionelle Folgednderung zu Nummer 3 und zu Nummer 4 im Hinblick auf eine Verein-
heitlichung der Begriffe (Verwendung der Begriffe ,Unternehmer® und ,Feststellung®).

Nummer 7 (§ 7)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3 und zu Nummer 4 im Hinblick auf eine Verein-
heitlichung der Begriffe (Verwendung der Begriffe ,Unternehmer” und ,Feststellung®). Das
Wort ,Betriebsabteilung® wird in der gesamten Verordnung geléscht, da der Begriff in der
Geflugelhaltung keine Relevanz mehr besitzt. Trotzdem besteht die Notwendigkeit, Einhei-
ten eines Betriebes zu bezeichnen, um Malinahmen gezielt anwenden zu kénnen. Da diese
MaRnahmen in der Regel die arbeitsorganisatorischen und epidemiologischen Gegeben-
heiten des Betriebes berucksichtigen mussen, wird das Wort ,Betriebsabteilung” durch das
Wort ,Herde*“ ersetzt. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung der EU-Kommission -
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besonders der Empfehlung Nummer 1 des Auditberichts GD SANTE 2015-7507 - Genige
getan, wonach eine bundeseinheitliche Verfahrensweise beziglich der Auslegung der Be-
griffsbestimmung ,Herde“ im Sinne des EU-Rechts etabliert werden soll.

In Absatz 2 wird bestimmt, dass neben flissigen Abgangen aus den Gefligelstallen auch
Dung nach dem Stand der Technik zu desinfizieren ist. Alternativ kénnen flliissige Abgange
und Dung einem Behandlungsverfahren nach den Anweisungen der zustandigen Behdrde
unterzogen werden.

Da die nationale Futtermittel-Probenahme- und Analyseverordnung durch die Verordnung
(EG) Nr. 152/2009 vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und
Analysemethoden fir die amtliche Untersuchung von Futtermitteln (ABI. L 54 vom
26.2.2009, S. 1), zuletzt gedndert durch Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/893 der Kom-
mission vom 7. Juni 2022 (Abl. L 155 vom 8.6.2022, S. 24), abgeldst wurde, wird in Absatz
3 nunmehr auf diese Verordnung Bezug genommen. Da der Verdacht auf eine Infektion mit
Salmonellen nicht mehr geregelt wird, wird Absatz 6 gestrichen und Absatz 7 entsprechend
geandert. Absatz 8 wird gestrichen, da die Putenzuchtbetriebe, Putenmastbetriebe und Pu-
tenbrutereien in die entsprechenden Absatze aufgenommen werden.

Nummer 8 (§ 8)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 4 (,Unternehmer* statt ,Besitzer”), bezogen auf
Huhnerzuchtbetriebe. Im Sinne von Einheitlichkeit und Koharenz wird die Frist fur die Mit-
teilungspflicht bei positiven Befunden an die Frist bei Feststellung von Salmonellen nach §
4 angeglichen. Auf Wunsch der Lander wird die Frist fir die Mitteilungspflicht bei negativen
Befunden von drei Monaten auf 14 Tage verringert, um die betriebseigenen Kontrollen der
Unternehmer besser Uberwachen zu kénnen.

Nummer 9 (§ 9)

Als redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3 (Wegfall der Malregeln vor amtlicher Fest-
stellung bei einem Verdacht auf eine Infektion mit Salmonellen in Hihnerzuchtbetrieben)
wird § 9 gestrichen. Mit der Anderung wird der Forderung der EU-Kommission - besonders
der Empfehlung Nummer 2 des Auditberichts GD SANTE 2015-7507 - Genlige getan, wo-
nach positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unternehmer im Rahmen betriebsei-
gener Untersuchungen durchgeflihrt werden, anstatt eines Verdachts die Feststellung von
Salmonellen begriinden sollen.

Nummer 10 (§ 10)

Bisher dienten die in den Paragraphen mit der Bezeichnung ,Amtliche Untersuchung“ auf-
gefuhrten Gebote der amtlichen Bestatigung positiver Eigenkontrollergebnisse des Besit-
zers durch die zustéandige Behoérde. Die Untersuchungen waren obligatorisch durchzufih-
ren. Nunmehr fihrt, wie unter Nummer 5 beschrieben, ein positives Eigenkontrollergebnis
unmittelbar zu weiterfihrenden MalRnahmen (Malregeln) wie Verbringungsverboten. Es
liegt jedoch im Ermessen der zustandigen Behorde, dieses Eigenkontrollergebnis zum An-
lass zu nehmen, weitere amtliche Untersuchen vorzunehmen. Ziel dieser Untersuchungen
kann sein, die GréRe eines Zoonoserisikos zu verifizieren oder epidemiologische Ursa-
chenermittlungen durchzufiihren. Die Durchfihrung der amtlichen Untersuchungen richtet
sich nach den Vorgaben des EU-Rechts, auf das Bezug genommen wird. Die Feststellung
von Salmonellen durch ein positives Untersuchungsergebnis im Rahmen von Eigenkontrol-
len oder einer amtlichen Untersuchung fihrt nunmehr regelmafig dazu, dass bestimmte
Malregeln umgesetzt werden missen. Da die Bestatigungsuntersuchungen bei positiven
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Eigenkontrollergebnissen nunmehr entfallen, ergibt sich eine Kosteneinsparung fir die Ver-
waltung. Aus Griinden der ungenigenden Bestimmtheit wird die Regelung gestrichen, wo-
nach sonstige hinreichende Anhaltspunkte, die einen Verdacht auf eine Infektion mit Sal-
monellen der Kategorie 1 oder 2 begriinden, die zustandige Behérde zu einer Untersuchung
verpflichten.

Nummer 11 (§ 11)

Folgeanderung zu Nummern 7 (,Betriebsabteilung” ersetzt), 9 und 10. Nach der Feststel-
lung von Salmonellen sind MalRnahmen zu ergreifen, unabhangig davon, ob Salmonellen
im Ergebnis betriebseigener Kontrollen oder durch die zustéandige Behorde festgestellt wur-
den.

Nummer 12 (§ 12)

Als redaktionelle Folgednderung zu Nummer 1 wird das Wort ,Schutzmaliregeln® durch
.Malregeln® ersetzt. Um sprachliche Koharenz mit dem EU-Zoonosenrecht, hier besonders
mit der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 herzustellen, werden die Worter ,Infektion gilt als
erloschen® durch ,Salmonellen gelten als bekampft* ersetzt. AuRerdem werden redaktio-
nelle Folgeanderungen zu Nummer 3 (,Verdacht” ersetzt) und Nummer 11 (,Betriebsabtei-
lung“ ersetzt) vorgenommen. Absatz 3 wird als Folgednderung zu Nummer 3 gestrichen.
Auch mit dieser Anderung wird der Forderung der EU-Kommission - besonders der Emp-
fehlung Nummer 2 des Auditberichts GD SANTE 2015-7507 - Genlige getan, wonach po-
sitive Befunde von Untersuchungen, die vom Unternehmer im Rahmen betriebseigener Un-
tersuchungen durchgefuhrt werden, anstatt eines Verdachts die Feststellung von Salmo-
nellen begriinden sollen.

Nummer 13 (§ 13)
Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer®), zu Nummer 3 (jetzt ,Feststellung®) und
zu Nummer 7 (,Betriebsabteilung® ersetzt).

Nummer 14 (§ 14)
Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer®).

Nummer 15 (§ 15)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung
der EU-Kommission - besonders der Empfehlung Nummer 3 des Auditberichts GD SANTE
2015-7507 - Genuge getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unter-
nehmer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgefiihrt werden, anstatt eines
Verdachts die Feststellung von Salmonellen begriinden sollen.

Nummer 16 (§ 16)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 10. Die Durchfiihrung der amtlichen Untersu-
chungen richtet sich nach den Vorgaben des EU-Rechts, auf das Bezug genommen wird.
Aus Griinden der ungenigenden Bestimmtheit wird die Regelung gestrichen, wonach sons-
tige hinreichende Anhaltspunkte, die einen Verdacht auf eine Infektion mit Salmonellen der
Kategorie 1 begriinden, die zustandige Behorde zu einer Untersuchung verpflichten.

Nummer 17 (§ 17)
Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3 (jetzt ,Feststellung von Salmonellen®)

Nummer 18 (§ 18)
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Als redaktionelle Folgednderung zu Nummer 1 wird das Wort ,Schutzmaliregeln® durch
.Malregeln® ersetzt. Um sprachliche Koharenz mit dem EU-Zoonosenrecht, hier besonders
mit der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 herzustellen, werden die Wérter ,Infektion ist erlo-
schen® durch ,Salmonellen bekampft“ ersetzt. AuRerdem wird eine redaktionelle Folgean-
derung zu Nummer 7 (,Betriebsabteilung” ersetzt) vorgenommen. Absatz 3 wird als Folge-
anderung zu Nummer 3 gestrichen. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung der EU-
Kommission - besonders der Empfehlung Nummer 3 des Auditberichts GD SANTE 2015-
7507 - Genuge getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unterneh-
mer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgeflihrt werden, anstatt eines Ver-
dachts die Feststellung von Salmonellen begriinden sollen.

Nummer 19 (§ 19)
Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer®).

Nummer 20 (§ 20)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer®). Nach § 20 Satz 3 bedarf
es in Legehennenbetrieben, die weniger als 1000 Legehennen halten, nicht einer Proben-
ahme und Untersuchung nach Satz 1, soweit dort Malinahmen im Rahmen eines betriebs-
eigenen Qualitatssicherungssystems zur Vermeidung der Ein- und Verschleppung von Sal-
monellen der Kategorie 1 durchgefiihrt werden. Erganzt wird der Paragraph nunmehr um
die Bestimmung, dass das Konzept der MalRnahmen nach Satz 3 vor der Anwendung der
MalRnahmen mit der zustandigen Behdrde abzustimmen ist. Die Bestimmung stellt ein ho-
hes Niveau und die fachliche Richtigkeit des betriebseigenen Qualitdtsmanagementsys-
tems sicher. Sie tragt dazu bei, Risiken durch Salmonellen fir den Verbraucher, die sich
aus der Befreiung des Unternehmers von der Probenahme- und Untersuchungspflicht er-
geben kdnnen, zu verringern.

Nummer 21 (§ 21)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung
der EU-Kommission - besonders der Empfehlung Nummer 3 des Auditberichts GD SANTE
2015-7507 - Genuge getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unter-
nehmer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgefiihrt werden, anstatt eines
Verdachts die Feststellung von Salmonellen begriinden sollen.

Nummer 22 (§ 22)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 10. Flr Legehennenbetriebe nicht aufgenommen
wird die Bestimmung, wonach im Falle einer Mitteilung nach § 4 die zustdndige Behdrde
eine Untersuchung der betroffenen Herde durchflihren kann, da sich aus Nummer 2.1 Satz
4 Buchstabe d des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 517/2011 bereits eine Pflicht zur
Untersuchung ergibt, falls Salmonella Enteritidis oder Salmonella Typhimurium in einer
Herde im Betrieb nachgewiesen wird. Aus Grinden der ungenligenden Bestimmtheit wird
die Regelung gestrichen, wonach sonstige hinreichende Anhaltspunkte, die einen Verdacht
auf eine Infektion mit Salmonellen der Kategorie 1 begriinden, die zustandige Behdrde zu
einer Untersuchung verpflichten.

Nummer 23 (§ 23)

Folgeanderung zu Nummern 7 (,Betriebsabteilung” ersetzt), 9 und 10. Nach der Feststel-
lung von Salmonellen sind MaRnahmen zu ergreifen, unabhangig davon, ob Salmonellen
im Ergebnis betriebseigener Kontrollen oder durch die zustéandige Behorde festgestellt wur-
den.




-29 - Drucksache 352/23

Nummer 24 (§ 24)

Als redaktionelle Folgednderung zu Nummer 1 wird das Wort ,Schutzmaliregeln® durch
.Malregeln® ersetzt. Um sprachliche Koharenz mit dem EU-Zoonosenrecht, hier besonders
mit der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 herzustellen, werden die Wérter ,Infektion ist erlo-
schen® durch ,Salmonellen bekampft“ ersetzt. Aulerdem wird eine redaktionelle Folgean-
derung zu Nummer 7 (,Betriebsabteilung® ersetzt) vorgenommen. Absatz 3 wird als Folge-
anderung zu Nummer 3 gestrichen. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung der EU-
Kommission - besonders der Empfehlung Nummer 3 des Auditberichts GD SANTE 2015-
7507 - Genuge getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unterneh-
mer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgeflihrt werden, anstatt eines Ver-
dachts die Feststellung von Salmonellen begrinden sollen.

Nummer 25 (§ 25)
Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer®).

Nummer 26 (§ 26)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung
der EU-Kommission - besonders der Empfehlung Nummer 4 des Auditberichts GD SANTE
2015-7507 - Genlge getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unter-
nehmer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgefiihrt werden, anstatt eines
Verdachts die Feststellung von Salmonellen begriinden sollen.

Nummer 27 (§ 27)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 10 und als Konsequenz aus Nummer 5 (Mittei-
lungspflicht des Unternehmers). Die Durchfiihrung der amtlichen Untersuchungen richtet
sich nach den Vorgaben des EU-Rechts, auf das Bezug genommen wird. Aus Griinden der
ungenugenden Bestimmtheit wird die Regelung gestrichen, wonach sonstige hinreichende
Anhaltspunkte, die einen Verdacht auf eine Infektion mit Salmonellen der Kategorie 1 be-
grinden, die zustandige Behorde zu einer Untersuchung verpflichten.

Nummer 28 (§ 28)

Folgeanderung zu Nummer 10. Nach der Feststellung von Salmonellen sind Ma3nahmen
zu ergreifen, unabhangig davon, ob Salmonellen im Ergebnis betriebseigener Kontrollen
oder durch die zustandige Behorde festgestellt wurden.

Nummer 29 (§ 29)

Als redaktionelle Folgednderung zu Nummer 1 wird das Wort ,Schutzmaliregeln® durch
.Malregeln“ ersetzt. Um sprachliche Koharenz mit dem EU-Zoonosenrecht, hier besonders
mit der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 herzustellen, werden die Wérter ,Infektion ist erlo-
schen® durch ,Salmonellen bekampft“ ersetzt. Aulerdem wird eine redaktionelle Folgean-
derung zu Nummer 7 (,Betriebsabteilung” ersetzt) vorgenommen. Absatz 3 wird als Folge-
anderung zu Nummer 3 gestrichen. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung der EU-
Kommission - besonders der Empfehlung Nummer 4 des Auditberichts GD SANTE 2015-
7507 - Genuge getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die vom Unterneh-
mer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgefuhrt werden, anstatt eines Ver-
dachts die Feststellung von Salmonellen begrinden sollen.

Nummer 30 (§ 30)
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Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer®). Mit der Anderung in Ab-
satz 3 wird der Unternehmer einer Hihnerbriterei verpflichtet, die Ergebnisse der Untersu-
chungen im Rahmen betriebseigener Kontrollen entsprechend den Vorgaben des § 8 Ab-
satz 3 Nummer 2 den zustandigen Behoérden mitzuteilen. Diese Regelungen fir Hiahner-
zuchtbetriebe gelten ebenfalls fir Hihneraufzuchtbetriebe, Legehennenbetriebe und Hahn-
chenmastbetriebe und sollten konsequent auf alle Betriebsformen, auch Hihnerbritereien,
ausgedehnt werden.

Nummer 31 (§ 31)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung
der EU-Kommission Genlige getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die
vom Unternehmer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgefihrt werden, an-
statt eines Verdachts die Feststellung von Salmonellen begriinden sollen.

Nummer 32 (§ 32)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 10 und als Konsequenz aus Nummer 5 (Mittei-
lungspflicht des Unternehmers). Die Durchfiihrung der amtlichen Untersuchungen richtet
sich nach den Vorgaben des EU-Rechts, auf das Bezug genommen wird.

Nummer 33 (§ 33)

Folgeanderung zu Nummer 10. Nach der Feststellung von Salmonellen sind Ma3nahmen
zu ergreifen, unabhangig davon, ob Salmonellen im Ergebnis betriebseigener Kontrollen
oder durch die zustandige Behorde festgestellt wurden.

Nummer 34 (§ 34)

Als redaktionelle Folgednderung zu Nummer 1 wird das Wort ,Schutzmaliregeln® durch
.Malregeln® ersetzt. Um sprachliche Koharenz mit dem EU-Zoonosenrecht, hier besonders
mit der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 herzustellen, werden die Woérter ,Infektion ist erlo-
schen® durch ,Salmonellen bekampft‘ ersetzt. Aulerdem wird eine redaktionelle Folgean-
derung zu Nummer 7 (,Betriebsabteilung” ersetzt) vorgenommen.

Nummer 35 (Abschnitt 6a)
Die redaktionelle Anderung ergibt sich aus der Neunummerierung der Abschnitte.

Nummer 36 (§ 34a)

Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer*). Mit der Anderung in Absatz 3 wird der
Unternehmer eines Putenbetriebes verpflichtet, die Ergebnisse der Untersuchungen im
Rahmen betriebseigener Kontrollen entsprechend den Vorgaben des § 8 Absatz 3 Nummer
2 den zustandigen Behérden mitzuteilen. Diese Regelungen fir Hihnerzuchtbetriebe gel-
ten ebenfalls flir HiOhneraufzuchtbetriebe, Legehennenbetriebe und Hahnchenmastbetriebe
und sollten konsequent auf alle Betriebsformen, auch Putenbetriebe, ausgedehnt werden.

Nummer 37 (§ 34b)

Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 3. Auch mit dieser Anderung wird der Forderung
der EU-Kommission - besonders den Empfehlungen Nummer 6 und 7 des Auditberichts GD
SANTE 2015-7507 - Genlige getan, wonach positive Befunde von Untersuchungen, die
vom Unternehmer im Rahmen betriebseigener Untersuchungen durchgefiihrt werden, an-
statt eines Verdachts die Feststellung von Salmonellen begriinden sollen.

Nummer 38 (§ 34c)
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Redaktionelle Folgeanderung zu Nummer 10 und als Konsequenz aus Nummer 5 (Mittei-
lungspflicht des Unternehmers). Die Durchfiihrung der amtlichen Untersuchungen richtet
sich nach den Vorgaben des EU-Rechts, auf das Bezug genommen wird. Aus Griinden der
ungenugenden Bestimmtheit wird die Regelung gestrichen, wonach sonstige hinreichende
Anhaltspunkte, die einen Verdacht auf eine Infektion mit Salmonellen der Kategorie 1 be-
grunden, die zustéandige Behdrde zu einer Untersuchung verpflichten.

Nummer 39 (§ 34d)

Folgeanderung zu Nummern 7 (,Betriebsabteilung® ersetzt), 9 und 10. Nach der Feststel-
lung von Salmonellen sind MaRnahmen zu ergreifen, unabhangig davon, ob Salmonellen
im Ergebnis betriebseigener Kontrollen oder durch die zustéandige Behorde festgestellt wur-
den.

Nummer 40 (§ 34e)

Als redaktionelle Folgednderung zu Nummer 1 wird das Wort ,Schutzmaliregeln® durch
.Malregeln“ ersetzt. Um sprachliche Koharenz mit dem EU-Zoonosenrecht, hier besonders
mit der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 herzustellen, werden die Wérter ,Infektion ist erlo-
schen® durch ,Salmonellen bekampft“ ersetzt. Aulerdem wird eine redaktionelle Folgean-
derung zu Nummer 7 (,Betriebsabteilung” ersetzt) vorgenommen.

Nummer 41 (Abschnitt 7)
Die redaktionelle Anderung ergibt sich aus der Neunummerierung der Abschnitte.

Nummer 42 (§ 35)

Als redaktionelle Folgednderung zu Nummer 1 wird das Wort ,Schutzmaliregeln® durch
,MaRregeln“ ersetzt. Eine weitere Anderung ergibt sich aus der Neunummerierung der Pa-
ragraphen.

Nummer 43 (§ 36)
Die redaktionelle Anderung ergibt sich aus der Neunummerierung der Paragraphen.

Nummer 44 (Abschnitt 8)
Die redaktionelle Anderung ergibt sich aus der Neunummerierung der Abschnitte.

Nummer 45 (§ 37)

Die redaktionellen Anderungen ergeben sich aus der Neunummerierung der Paragraphen.
Aktualisiert wird die Angabe zur letzten Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003. Eine
Folgeanderung zu Nummer 4 (jetzt ,Unternehmer®) wird vorgenommen. Nunmehr handelt
auch ein Unternehmer von Huhnerbrutereien und Putenbetrieben ordnungswidrig, wenn er
vorsatzlich oder fahrlassig eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig macht (siehe auch Nummern 30 und 36).

Nummer 46 (§ 38)
Die redaktionelle Anderung ergibt sich aus der Neunummerierung der Paragraphen.

Nummer 47 (Anlage)

Folgeanderung zu Nummer 4 Buchstabe a (jetzt ,Unternehmer®) und zu Nummer 7 (,Be-
triebsabteilung* ersetzt). Weitere redaktionelle Anderungen ergeben sich aus der Neunum-
merierung der Paragraphen. Weiterhin wird das Wort ,Betriebsabteilung” gestrichen oder
durch das Wort ,Stallbereich” ersetzt.
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Unter Nummer 4 Buchstabe b wird die Bestimmung aufgenommen, dass die zustandigen
Behdrden im Betrieb die epidemiologischen Einheiten festzulegen haben. Zur Klarstellung
von EU-Recht wird nunmehr in Abschnitt 2 Nummer 2 der Anlage der Verordnung festge-
legt, dass in jeder epidemiologischen Einheit Hygieneschleusen vorhanden sein missen.
Die Einrichtung von Hygieneschleusen in einem Tierhaltungsbetrieb stellt eine elementare
Hygiene- und BiosicherheitsmalRnahme dar. In der Regel werden diese Hygieneschleusen
auch in den Betrieben vorhanden sein. Aus der Definition der ,epidemiologischen Einheit"
ergibt sich das fachliche Erfordernis, jede epidemiologische Einheit mit einer Hygiene-
schleuse zu versehen. Hygieneschleusen sollen zur Erhéhung der Biosicherheit des Geflu-
gelbetriebes in Bezug auf die Einschleppung und Ausbreitung der Salmonellose des Gefli-
gels beitragen. Allerdings kann es zur Umsetzung des neu eingefligten § 2 Absatz 3 erfor-
derlich sein, nach Festlegung mehrerer epidemiologischer Einheiten weitere Hygiene-
schleusen in Huhnerzuchtbetrieben, Huhneraufzuchtbetrieben, Legehennenbetrieben,
Hahnchenmastbetrieben, Putenzuchtbetrieben oder Putenmastbetrieben einzurichten. Da-
raus kann sich ein Erflllungsaufwand fur die Wirtschaft ergeben. Diese Investitionskosten
kénnen jedoch dazu beitragen, vielfach héhere finanzielle Verluste durch die Einschleppung
einer infektiosen Geflugelkrankheit in den Gefligelbetrieb zu vermeiden. Unbeschadet des-
sen sind Unternehmer nach Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/429 zustandig fur die
Minimierung des Risikos hinsichtlich der Ausbreitung von Tierseuchen; sie ergreifen gege-
benenfalls geeignete Malnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren in Bezug auf ge-
haltene Tiere und Erzeugnisse in ihrem Zustandigkeitsbereich sowie Verwaltungsmafnah-
men, die Verfahren umfassen koénnen, die regeln, wie Personen in einen Betrieb gelangen
und ihn verlassen.

Zu Artikel 2 (Bekanntmachungserlaubnis)

Aufgrund der umfangreichen Anderungen ist, auch der besseren Lesbarkeit wegen, eine
Neubekanntmachung angezeigt.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten.
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Anlage

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKRG

Entwurf einer ersten Verordnung zur Anderung der Gefliigel-Salmonellen-Verordnung
(NKR-Nr. 6541)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Regelungsentwurf mit folgendem Ergebnis gepriift:

I Zusammenfassung
Biirgerinnen und Biirger keine Auswirkungen
Wirtschaft
Jahrlicher Erfullungsaufwand: rund 10,8 Mio. Euro

Einmaliger Erfiillungsaufwand: rund 3,4 Mio. Euro
Verwaltung
Lander

Jahrlicher Erfiillungsaufwand (Entlas- - rund 34.000 Euro
tung):
Einmaliger Erfiillungsaufwand: rund 580.000 Euro
KMU-Betroffenheit berticksichtigt
Umsetzung von EU-Recht Dem NKR liegen keine Anhaltspunkte da-
fiir vor, dass mit dem Vorhaben tiber eine
1:1 Umsetzung von EU-Recht hinausge-
gangen wird.

Evaluierung Die Neuregelung wird 5 Jahre nach In-

krafttreten evaluiert.

Ziele | Gewdhrleistung der Biosicherheit der Ge-
fliigelbetriebe auf hohem Niveau/Ein-
dammung von Salmonellose in Gefliigel-
betrieben

Kriterien/Indikatoren | Ausbruchszahlen von Salmonellose in Ge-
flugelbetrieben

Datengrundlage | Vergleich der Ausbruchszahlen zum Zeit-
punkt des Inkraftsetzens und zum Evalu-
ierungszeitpunkt, Expertise des Friedrich-
Loffler-Instituts

Nutzen des Vorhabens Erhohung der Lebensmittelsicherheit in
Bezug auf eine Infektion des Menschen
mit Salmonellen
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Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der
Nationale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auf-
trags keine Einwéande.

II Regelungsvorhaben

Das Regelungsvorhaben soll die aktuelle Rechtslage an europédische Vorgaben anpassen. Im
Rahmen von Audits hat die EU-Kommission festgestellt, dass die Regelungen der geltenden
Gefltigel-Salmonellen-Verordnung nicht in Einklang mit dem europdischen Recht (Verord-
nung (EG) 2160/2003) stehen. Vor diesem Hintergrund werden gegenwaértig Finanzhilfen aus
dem EU-Haushalt zurtickgehalten, die grundsitzlich fiir Deutschland zur Umsetzung des na-
tionalen Programms zur Bekdmpfung von Salmonellen bereitstiinden. Moniert wird von der
Kommission die gegenwirtige deutsche Regelung, dass Salmonellenfunde, die von Unterneh-
men selbst im Rahmen von eigenen Kontrollen festgestellt wurden, rechtlich lediglich einen
Verdacht auf eine Infektion begriinden und keinen amtlich anerkannten Nachweis. Anders als
europarechtlich vorgeschrieben miissen bisher in diesem Fall auch keine unmittelbaren Mafs-
nahmen ergriffen werden. Zusétzlich erforderlich ist es nach Auffassung der Kommission,
eine bundeseinheitliche Verfahrensweise zur Bestimmung der Herden im Sinne des EU-
Rechts zu etablieren. Diese Bestimmung soll zukiinftig in Deutschland von den zustindigen
Veterindrbehdrden vorgenommen werden. Mit der Festlegung der Herden als relevante epi-
demiologische Einheiten einher geht das Erfordernis, Hygieneschleusen fiir jede Herde als

elementare Hygiene- und Biosicherheitsmafinahme vorzuschreiben.

III Bewertung

III.1  Erfiillungsaufwand
Biirgerinnen und Biirger

Fiir die Biirgerinnen und Biirger entsteht kein Erfiillungsaufwand.

Wirtschaft

Einmaliger Erfiillungsaufwand entsteht fiir die Wirtschaft durch das Erfordernis, zusétzliche
Hygieneschleusen einzurichten. Bereits bisher sind solche Schleusen (u.a. Waschbecken und
desinfizierende Fufsabtreter) in den Unternehmen vorhanden. Durch die nun durch die zu-
standigen Behorden vorzunehmende Festlegung der epidemiologischen Gruppen innerhalb
der Betriebe kann es aber erforderlich sein, zusitzliche Schleusen einzurichten, da jede Gruppe
separat gehalten und mit einer eigenen Schleuse ausgestattet sein muss. Fiir die Einrichtung

dieser zusdtzlichen Schleusen entstehen Kosten in Hohe von rund 3,4 Mio. Euro (geschétzt
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rund 8.100 zusétzliche Schleusen bei bundesweit rund 48.000 gefliigelhaltenden Betrieben, da-
bei wird davon ausgegangen, dass mit zunehmender Betriebsgrofie mehr zusétzliche Schleu-
sen benotigt werden; es entstehen Anschaffungskosten von jeweils 350 Euro fiir Waschbecken,
20 Euro fiir Desinfektionsmittelspender und 50 Euro fiir Fufimatten). Die geschitzte Anzahl

der benctigten zusatzlichen Schleusen ergibt sich aus nachstehender Tabelle:

AY B? c¥ D4 E® Fo) G"
Kategorie | 1-2.000 32.935 5% 1.647 1 1.647
Kategorie Il | 2.001-10.000 | 9.465 30% 2.840 2 5.680
Kategorie Ill | >10.000 521 50% 261 3 783
Gesamt: | 8.110

') Betriebskategorie

2 Anzahl der Tiere pro Betrieb der jeweiligen Kategorie

3) Anzahl der Betriebe je Kategorie

4 Prozentualer Anteil der Betriebe, die zuséatzliche Hygieneschleusen benétigen
% Anzahl der Betriebe, die zusétzliche Hygieneschleusen benétigen

6 Anzahl zusétzlicher Hygieneschleusen pro Betrieb

7) Zusétzliche Hygieneschleusen pro Kategorie

Fiir das Betreiben und den Unterhalt der zusétzlichen Hygieneschleusen entsteht ein jahrli-
cher Erfiillungsaufwand in Hohe von rund 10,8 Mio. Euro. Bei rund 8.100 Hygieneschleusen
entstehen jeweils Kosten in Hohe von rund 1.330 Euro pro Jahr. Berticksichtigt sind dabei die
Kosten fiir Handdesinfektionsmittel (90 Euro pro Jahr), Handseife (130 Euro pro Jahr), Papier-
handtiicher (70 Euro pro Jahr), Trinkwasser (730 Euro pro Jahr), den jdhrlichen Ersatz der
Matte zur Schuhdesinfektion (50 Euro pro Jahr) und die Stiefeldesinfektion (260 Euro pro
Jahr).

Die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen wurden berticksichtigt, indem § 1 Abs. 1 der
Verordnung die Anwendbarkeit erst ab einer bestimmten Anzahl von Tieren (zwischen 250
und 5000 Tieren) vorschreibt; kleinere bauerliche Betriebe unterfallen den Vorschriften damit

nicht.

Verwaltung

Fiir die Verwaltung entsteht einmaliger Erfiilllungsaufwand in Hohe von rund 580.000 Euro
dadurch, dass die zustdndigen Landesbehorden die relevanten epidemiologischen Einheiten
festlegen miissen. Dabei wird von Stundenkosten in Hohe von 65,20 Euro (hcherer Dienst,
Land) und einem Zeitaufwand fiir vorbereitende Tatigkeiten, An- und Abfahrt und die Vor-

Ort-Feststellung der Einheiten ausgegangen bei einer Gesamtanzahl von rund 4.750 Betrieben,
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in denen neue Herden festgelegt werden miissen und die demzufolge zusitzliche Hygiene-

schleusen benotigen. Die Berechnung ergibt sich konkret aus nachstehender Tabelle:

AY B? c¥ D% E® Fe) G"
Kategorie | | 0,5 1,0 1 1.647 65,20 161.076,60
Kategorie Il | 1,0 1,0 1 2.840 65,20 370.336
Kategorie Il | 2,0 1,0 1 261 65,20 51.051,60
Gesamt: | 582.464,20

') Betriebskategorie (vgl. Tabelle 1)

2) Zeitaufwand fiir zustéandige Behérde zur Festlegung epidemiologischer Einheiten
%) Zeitaufwand fiir vorbereitende Tétigkeiten und Anfahrt

4) Haufigkeit der MaRnahme

% Anzahl der Betriebe, die zusétzliche Hygieneschleusen bendétigen

6) [ ohnsatz fiir hbheren Dienst in Euro/Stunde

7) Berechnung der Kosten: G=(B+C)xExF

Der jdhrliche Erfiillungsaufwand der Verwaltung sinkt um rund 34.000 Euro. Bisher in den
Landesuntersuchungsamtern anfallende Kosten fiir die Bestdtigung von positiven Eigenkon-
trollen entfallen durch die Neuregelung. Bisher wurden durchschnittlich 180 Bestidtigungsun-
tersuchungen durchgefiihrt. Die Kosten lagen dabei fiir jeweils fiinf sogenannte Sockentupfer-
proben bei insgesamt 92,50 Euro (18,50 Euro pro Sockentupfer). Zusétzlich entfallen die Per-
sonalkosten fiir An- und Abfahrt und Probenentnahme (geschitzt 1,5 h bei 62,50 Euro Lohn-

kosten pro Stunde).
II1.2 Evaluierung

Die Verordnung soll funf Jahr nach Inkrafttreten evaluiert werden. Ziel der Regelung ist es,
die Biosicherheit der Gefliigelbetriebe auf hohem Niveau zu gewihrleisten und die Salmonel-
lose in Gefliigelbetrieben einzuddmmen. Kriterium ist dabei die Anzahl der Ausbriiche von
Salmonellose bei Inkrafttreten der Regelung und zum Zeitpunkt der Evaluation. Dabei wird
auf Daten der zustandigen Behorden und die Expertise des Friedrich-Loffler-Instituts zurtick-

gegriffen.

IV Ergebnis

Die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Natio-
nale Normenkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Ein-

winde.

Lutz Goebel Dorothea Storr-Ritter

Vorsitzender Berichterstatterin
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	Zweite Verordnung zur Änderung der Geflügel-Salmonellen-Verordnung
	Artikel 1
	Änderung der Geflügel-Salmonellen-Verordnung
	Die Geflügel-Salmonellen-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Januar 2014 (BGBl. I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 19. November 2019 (BGBl. I S. 1862) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt gefasst:
	2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:
	3. § 1 wird wie folgt geändert:
	„(2) Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 im Sinne dieser Verordnung sind festgestellt, wenn die Feststellung ihres Auftretens
	1. durch betriebseigene Kontrollen nach den §§ 8, 13, 18, 22, 26 oder § 30,
	2.  durch amtliche Untersuchungen nach den §§ 9, 14, 19, 23, 27 oder § 31 oder
	3.  durch sonstige amtliche Kontrollen nach der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermitte...
	erfolgt ist.“

	4. § 2 wird wie folgt geändert:
	„(3) Die zuständige Behörde hat in Hühnerzuchtbetrieben, Hühneraufzuchtbetrieben, Legehennenbetrieben, Hähnchenmastbetrieben, Putenzuchtbetrieben und Putenmastbetrieben die epidemiologischen Einheiten im Sinne des Artikels 4 Nummer 39 der Verordnung (...

	5. § 4 wird wie folgt gefasst:
	„§ 4
	Mitteilungspflicht
	(1) Der Unternehmer hat folgende Feststellungen nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen:
	1. Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 oder von Salmonella Gallinarum Pullorum in Hühnerzuchtbetrieben oder Hühnerbrütereien,
	2.  Salmonellen der Kategorie 1 oder von Salmonella Gallinarum Pullorum in Hühneraufzuchtbetrieben, Legehennenbetrieben, Hähnchenmastbetrieben, Putenzuchtbetrieben, Putenmastbetrieben oder Putenbrütereien.
	(2) Unbeschadet der Mitteilungspflicht nach Satz 1 hat der Unternehmer eines Legehennenbetriebes Feststellungen von Salmonellen vor ihrer serologischen Identifizierung (Serotypisierung) unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen.
	(3) Untersuchungseinrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 6 haben bei Untersuchungen auf Betreiben des Unternehmers eines Hühnerzuchtbetriebes oder einer Hühnerbrüterei Feststellungen von Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 oder von Salmonella Ga...


	6. § 6 wird wie folgt geändert:
	7. § 7 wird wie folgt geändert:
	8. § 8 wird wie folgt geändert:
	9. § 9 wird aufgehoben.
	10. Der bisherige § 10 wird § 9 und wie folgt gefasst:
	„§ 9
	Amtliche Untersuchung
	Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 oder 3 kann die zuständige Behörde eine Untersuchung der betroffenen Herde nach Maßgabe der Nummer 2.2.2.2 Buchstabe a und b in Verbindung mit Nummer 2.1.2 und Nummer 3 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 20...


	11. Der bisherige § 11 wird § 10 und wie folgt geändert:
	„§ 10
	Maßregeln nach Feststellung von Salmonellen“.

	12. Der bisherige § 12 wird § 11 und wie folgt geändert:
	„§ 11
	Aufhebung der Maßregeln“.

	13. Der bisherige § 13 wird § 12 und wie folgt geändert:
	14. Der bisherige § 14 wird § 13 und in Absatz 1 wie folgt geändert:
	15. § 15 wird aufgehoben.
	16. Der bisherige § 16 wird § 14 und wie folgt gefasst:
	„§ 14
	Amtliche Untersuchung
	Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 kann die zuständige Behörde eine Untersuchung der betroffenen Herde nach Maßgabe der Nummer 2.1 Buchstabe d und e, der Nummern 2.2 und 3 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 517/2011 durchführen.“


	17. Der bisherige § 17 wird § 15 und wie folgt gefasst:
	„§ 15
	Maßregeln nach Feststellung von Salmonellen
	Sind in einem Hühneraufzuchtbetrieb Salmonellen der Kategorie 1 festgestellt worden, gilt § 10 entsprechend.“


	18. Der bisherige § 18 wird § 16 und wie folgt geändert:
	„§ 16
	Aufhebung der Maßregeln“.

	19. Der bisherige § 19 wird § 17 und in Satz 1 wie folgt geändert:
	20. Der bisherige § 20 wird § 18 und Absatz 1 wie folgt geändert:
	21. § 21 wird aufgehoben.
	22. Der bisherige § 22 wird § 19 und wie folgt gefasst:
	„§ 19
	Amtliche Untersuchung
	Soweit durch epidemiologische Untersuchungen die Eier aus einem Legehennenbetrieb als Ursache einer Salmonellose bei Menschen festgestellt worden sind, hat die zuständige Behörde, vorbehaltlich des Anhangs II Buchstabe D Nummer 4 der Verordnung (EG) N...


	23. Der bisherige § 23 wird § 20 und wie folgt geändert:
	„§ 20
	Maßregeln nach Feststellung von Salmonellen“.

	24. Der bisherige § 24 wird § 21 und wie folgt geändert:
	„§ 21
	Aufhebung der Maßregeln“.

	25. Der bisherige § 25 wird § 22 und in Absatz 1 wie folgt geändert:
	26. § 26 wird aufgehoben.
	27. Der bisherige § 27 wird § 23 und wie folgt gefasst:
	„§ 23
	Amtliche Untersuchung
	Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 kann die zuständige Behörde eine Untersuchung der betroffenen Herde nach Maßgabe der Nummern 2.2.1 und 2.2.2 in Verbindung mit Nummer 2.1 Buchstabe b sowie Nummer 3 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 200/20...


	28. Der bisherige § 28 wird § 24 und wie folgt gefasst:
	„§ 24
	Maßregeln nach Feststellung von Salmonellen
	Sind in einem Hähnchenmastbetrieb Salmonellen der Kategorie 1 festgestellt worden, gilt § 10 Absatz 1 entsprechend.“


	29. Der bisherige § 29 wird § 25 und wie folgt geändert:
	„§ 25
	Aufhebung der Maßregeln“.

	30. Der bisherige § 30 wird § 26 und wie folgt geändert:
	31. § 31 wird aufgehoben.
	32. Der bisherige § 32 wird § 27 und wie folgt gefasst:
	„§ 27
	Amtliche Untersuchung
	(1) Soweit epidemiologische Untersuchungen in einem Hühneraufzuchtbetrieb oder in einem Hühnerzuchtbetrieb auf Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 schließen lassen, hat die zuständige Behörde eine Untersuchung nach Nummer 2.2.2.2 Buchstabe b und gegebe...
	(2) Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 oder 3 kann die zuständige Behörde eine Untersuchung der betroffenen Herde nach der in Absatz 1 genannten Maßgabe durchführen.“


	33. Der bisherige § 33 wird § 28 und wie folgt gefasst:
	„§ 28
	Maßregeln nach Feststellung von Salmonellen
	(1) Werden in einer Hühnerbrüterei Salmonellen der Kategorie 1 oder 2 festgestellt, so dürfen aus der betroffenen Hühnerbrüterei, im Falle einer Hühnerbrüterei mit jeweils lüftungstechnisch getrennten Brütern, aus dem betroffenen Brüter
	(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen unbebrütete Eier
	(3) Abweichend von Satz 1 Nummer 1 dürfen im Falle der Feststellung von Salmonellen der Kategorie 2 Eintagsküken in einen Hühnerzuchtbetrieb oder Hühneraufzuchtbetrieb verbracht werden, sofern sichergestellt ist, dass die Küken in diesem Betrieb nach ...


	34.  Der bisherige § 34 wird § 29 und wie folgt geändert:
	„§ 29
	Aufhebung der Maßregeln“.

	35. Der bisherige Abschnitt 6a wird Abschnitt 7.
	36. Der bisherige § 34a wird § 30 und wie folgt geändert:
	37. § 34b wird aufgehoben.
	38. Der bisherige § 34c wird § 31 und wie folgt gefasst:
	„§ 31
	Amtliche Untersuchung
	Im Falle einer Mitteilung nach § 4 Absatz 1 kann die zuständige Behörde eine Untersuchung der betroffenen Herde des Putenbetriebes oder der Putenbrüterei, bei lüftungstechnisch getrennten Brütern, des betroffenen Brüters, nach Maßgabe der Nummern 2.2....


	39. Der bisherige § 34d wird § 32 und wie folgt geändert:
	„§ 32
	Maßregeln nach Feststellung von Salmonellen“.

	40. Der bisherige § 34e wird § 33 und wie folgt gefasst:
	„§ 33
	Aufhebung der Maßregeln
	(1) Die Maßnahmen nach § 32 sind nicht mehr anzuwenden, sofern die Salmonellen der Kategorie 1 im Sinne des Absatzes 2 bekämpft sind.
	(2) Salmonellen der Kategorie 1 gelten als bekämpft, wenn
	1. alle Puten und Eier aus dem betroffenen Betrieb oder aus der betroffenen Herde, aus der betroffenen Putenbrüterei oder aus dem betroffenen Brüter entfernt worden sind und
	2. eine Reinigung und Desinfektion nach § 7 Absatz 1 Satz 1 sowie eine Bekämpfung von Schadnagern, Schadinsekten und Parasiten nach § 7 Absatz 1 Satz 2 durchgeführt worden ist.“


	41. Der bisherige Abschnitt 7 wird Abschnitt 8.
	42. Der bisherige § 35 wird § 34 und wie folgt geändert:
	„§ 34
	Maßregeln bei Salmonella Gallinarum Pullorum“.

	43. Der bisherige § 36 wird § 35.
	44. Der bisherige Abschnitt 8 wird Abschnitt 9.
	45. Der bisherige § 37 wird § 36 und wie folgt geändert:
	46. § 38 wird aufgehoben.
	47. Die Anlage wird wie folgt geändert:


	Artikel 2
	Bekanntmachungserlaubnis
	Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kann den Wortlaut der Geflügel-Salmonellen-Verordnung in der ab dem … [einfügen: Datum des auf den Tag der Verkündung folgenden Tages] geltenden Fassung bekannt machen.

	Artikel 3
	Inkrafttreten
	Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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